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Executive Summary 

Die Erschwinglichkeit von Wohnraum steht aktuell im Zentrum der Aufmerksamkeit von 

Politik und Öffentlichkeit. Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) nahmen die Preise 

für die Kategorie «Wohnen und Energie» des Landesindexes der Konsumentenpreise (LIK) 

zwischen 2020 und 2023 im Jahresdurchschnitt um 9.3 Prozent zu. Das liegt deutlich über 

der allgemeinen Teuerung (plus 5.6 Prozent), was politischen Forderungen nach mehr 

preisgünstigem Wohnraum und stärkerer Unterstützung von Mieterhaushalten Auftrieb 

verschafft hat. Aber, wie hat sich die Tragbarkeit der Wohnkosten in der Schweiz insgesamt 

entwickelt? Und wie sollen einkommensschwache Haushalte am besten unterstützt wer-

den? Die vorliegende Studie geht der Frage nach, welche Vorteile eine gezielte Subjektför-

derung als wohnungspolitisches Instrument gegenüber dem Status quo hätte.  

Stabile Entwicklung der Tragbarkeit 

Die Analyse der Tragbarkeit der Wohnkosten – also des Verhältnisses der Wohnkosten 

zum Bruttoeinkommen – in den letzten 20 Jahren zeigt eine stabile Entwicklung: Trotz real 

steigenden Mieten und Immobilienpreisen liegt die Belastungsquote im gesamtschweizeri-

schen Durchschnitt konstant bei ca. 20 Prozent des Bruttoeinkommens. Sie liegt damit nicht 

über der allgemein als tragbar erachteten Grenze von 30 Prozent des Bruttoeinkommens. 

Eine Aufschlüsselung der Belastungsquote nach verschiedenen Haushaltsmerkmalen weist 

jedoch auf eine gewisse Verschlechterung der Tragbarkeit der mobilen Haushalte – also 

jenen Haushalten, die erst vor kurzem eine Wohnung bezogen haben. Darüber hinaus zeigt 

sich, dass Haushalte, die mehr als 30 Prozent ihres Bruttoeinkommens für Wohnen ausge-

ben, überwiegend Einpersonenhaushalte sind. Es handelt sich zudem um Haushalte, die 

mit grosser Wahrscheinlichkeit in einer mitteldicht besiedelten Region (Agglomeration) lie-

gen. Viele dieser Haushalte zeichnen sich überdies durch einen verhältnismässig hohen 

Wohnraumkonsum (mindestens zwei Zimmer mehr als Haushaltsmitglieder) aus. 

Die Kosten der Subjekthilfe übertreffen diejenigen der Objekthilfe schon heute 

Die Instrumente der Objektförderung kommen auf allen Staatsebenen häufiger zum Ein-

satz als die Subjekthilfe. Die geschätzten direkten Kosten der Objektförderung belaufen sich 

derzeit auf rund CHF 88 Mio. Zusätzlich verursacht die Objektförderung aber auch indi-

rekte Kosten, etwa in Form von entgangenen Zins-, Miet- und Baurechtserträgen. Diese 

Opportunitätskosten werden für die Schweiz auf jährlich CHF 560 Mio. bis 830 Mio. veran-

schlagt. Weitere gesellschaftliche Kosten, die sich aus der Objektförderung ergeben – bei-

spielsweise aufgrund einer verringerten Bautätigkeit oder Mobilität der Bevölkerung –, 

sind dabei nicht berücksichtigt. 

Problematisch an der Objektförderung ist insbesondere, dass sie vielfach wenig zielgenau 

ist – also auch Haushalte fördert, die eigentlich nicht bedürftig sind. Im Gegensatz dazu 

weist die Subjektförderung eine hohe Zielgenauigkeit auf. Sie wird heute hauptsächlich in 

Form von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen (EL) geleistet. Zudem kennen die Kantone 

Genf und Basel-Stadt Systeme der reinen Subjektförderung. Insgesamt werden die heutigen 
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jährlichen Kosten der Subjektförderung auf CHF 1’700 Mio. geschätzt. Quantitativ wird so-

mit bereits heute mehr Subjekt- als Objektförderung betrieben. Betrachtet man hingegen 

die durchschnittlichen Kosten pro unterstützten Haushalt, erweist sich die Subjektförde-

rung (CHF 5'000) nicht als signifikant teurer als die Objekthilfe (CHF 4'000). 

Was, wenn die Schweizer Wohnungspolitik vermehrt auf Subjekthilfe setzen würde?  

Ausgehend von heute in der Schweiz schon bestehenden Modellen lässt sich annäherungs-

weise abschätzen, welche Kosten mit einem Übergang zu einem flächendeckenden System 

der Subjektförderung einhergehen würden. Im Modell «Ergänzungsleistungen (EL)» wird 

davon ausgegangen, dass alle Haushalte, die aufgrund ihrer anrechenbaren Ausgaben und 

Einnahmen Anrecht auf EL hätten, sich für den Bezug einer Subjekthilfe qualifizieren. In 

dieser Modellrechnung ergibt sich ein staatlicher Unterstützungsbedarf von rund 

CHF 1'450 Mio., wobei 12.6 Prozent der Schweizer Haushalte anspruchsberechtigt wären. 

Demgegenüber wäre der Finanzierungsbedarf geringer in einem Modell, wie es heute in 

Basel-Stadt zur Anwendung kommt, wo nur Haushalte mit Kindern anspruchsberechtigt 

sind. In diesem Fall würden sich die geschätzten Kosten auf knapp CHF 700 Mio. belaufen 

und 3.6 Prozent der Schweizer Haushalte hätten Anspruch auf Unterstützung. Die Kosten 

einer schweizweiten Umsetzung des Basler Modells lägen damit nur leicht über den Kosten 

der heutigen Objektförderung.  

Der finanzielle Aufwand, der häufig die Hauptkritik an der Subjektförderung darstellt, 

hängt also stark von der praktischen Ausgestaltung des Systems ab. Befürchtet wird zudem 

teilweise, dass Subjekthilfe Preisdruck auf dem Wohnungsmarkt auslöst, was letztlich in 

unerwünschten Mietpreissteigerungen resultiert. Dafür müssten jedoch zwei Grundvo-

raussetzungen gleichzeitig erfüllt sein, nämlich, dass einerseits das Wohnungsangebot 

nicht auf Preisänderungen reagiert und andererseits ein erheblicher Teil der Haushalte An-

spruch auf Subjekthilfe hat. Beide Voraussetzungen dürften nur ausnahmsweise gegeben 

sein. 

Letztlich zählt das Kosten-Nutzen-Verhältnis  

Die Studie legt nahe, dass die Zielgenauigkeit der schweizerischen Wohnungspolitik durch 

die Einführung einer gesamtschweizerischen Subjektförderung substanziell verbessert 

werden könnte. Subjektförderung ist zwar allenfalls teurer als Objektförderung, gleichzei-

tig weist sie aber ein deutlich besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Die Möglichkeit, die 

Förderbeiträge zielgruppen-, situations- und bedarfsgerecht auszugestalten, macht die 

Subjektförderung zu einem effizienten und effektiven wohnungspolitischen Instrument. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Auftrag 

Die Erschwinglichkeit von Wohnraum, insbesondere für Haushalte mit tiefen Einkommen, 

steht aktuell im Zentrum der Aufmerksamkeit der Politik. Es bestehen Forderungen nach 

einem grösseren Engagement des Staates zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum 

und zur Unterstützung der Mieterhaushalte.1 Die Hauptförderansätze zur Entlastung der 

Haushalte können dabei in zwei Richtungen gehen: 

▪ Die erste Möglichkeit stellt die Objektförderung dar, die eine direkte Förderung des 

Wohnraums anstrebt. Solche Förderungen können an gewinn- oder nichtgewinnorien-

tierte Anbieter gehen, die im Gegenzug an gewisse Bedingungen bei der Vermietung 

ihrer Objekte gebunden sind. Die Förderung ist an die Einheit gekoppelt, nicht an den 

empfangenden Haushalt. 

▪ Die Alternative zur Objektförderung ist die Subjektförderung, die eine direkte Unter-

stützung bedürftiger Haushalte mit staatlichen Zuschüssen zur Deckung der Wohnkos-

ten vorsieht. Solche Zuschüsse werden heute beispielsweise bereits im Rahmen der So-

zialhilfe und der Ergänzungsleistungen (EL) ausbezahlt. 

Wie in den meisten europäischen Ländern spielt die Subjektförderung jedoch bislang in der 

politischen Diskussion rund um eine «optimale» Wohnungsmarktpolitik in der Schweiz 

eine untergeordnete Rolle – obschon diese Förderungsform in der Praxis, wie in dieser Stu-

die aufgezeigt, durchaus bedeutend ist. Von diesem Hintergrund hat der Verband Immo-

bilien Schweiz (VIS) Swiss Economics beauftragt zu untersuchen, wie das Instrument der 

Subjektförderung wirkt, ob in der Schweiz vermehrt auf dieses Instrument zurückgegriffen 

werden sollte und falls ja, wie entsprechende Modelle ausgestaltet werden könnten. 

1.2 Struktur der Studie 

Die Studie ist wie folgt gegliedert:  

▪ Kapitel 2 geht der Frage nach, wie erschwinglich Wohnraum in der Schweiz ist. Dabei 

wird zunächst die Erschwinglichkeit des Wohnens in der Schweiz analysiert. Untersucht 

wird dabei insbesondere, welche Haushalte nach gängiger Definition eine geringe finan-

zielle Tragbarkeit von Wohnraum aufweisen. 

▪ Kapitel 3 geht auf die aktuellen Förderansätze in der Schweiz ein. Es werden die derzeit 

in der Schweiz bestehenden Massnahmen der Wohnraumförderung aufgelistet und ka-

tegorisiert. Die einzelnen Förderansätze werden näher beleuchtet, quantifiziert und an-

hand definierter Kriterien qualitativ bewertet. 

▪ In Kapitel 4 werden verschiedene Modelle der Subjektförderung – wie sie heute in der 

Schweiz und im Ausland zur Anwendung kommen – beschrieben.  

 

1
  Siehe Durchschnittliche Mietbelastung nach Einkommensklassen 2006-2021 [10.03.2024]. 

https://www.bwo.admin.ch/dam/bwo/de/dokumente/01_Wohnungsmarkt/16_Zahlen_und_Fakten/164_Mietbelastung/durchschnittlichemietbelastungnacheinkommensklassen.pdf.download.pdf/durchschnittlichemietbelastungnacheinkommensklassen.pdf
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▪ Diese Modelle dienen als Basis für die in Kapitel 5 vorgenommene Schätzung der Kos-

ten einer Ausdehnung der Subjekthilfe auf die gesamte Schweiz. Dabei wird auch auf 

die Frage eingegangen, wie sich der Ersatz der bestehenden Massnahmen der Objekt-

förderung mit Instrumenten der Subjektförderung kostenseitig auswirken würde. 

▪ In Kapitel 6 wird – in einem weiteren Schritt – das vorangehende Kapitel um die Aus-

wirkungen (unter anderem Verhaltensanpassungen der Mieter, Angebotseffekte, Inzi-

denz) einer allfälligen Einführung der Subjektförderung ergänzt. 

▪ Abschliessend werden die Ergebnisse der unterschiedlichen Analysen in Kapitel 7 zu-

sammengefasst, im Kontext der aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt 

eingeordnet und Schlussfolgerungen gezogen.  
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2 Wie erschwinglich ist Wohnraum in der Schweiz? 

Die letzten Jahre waren turbulent, geprägt durch einen Teuerungsschub, der durch die 

Nachholeffekte der Corona-Pandemie angeheizt und durch die Energiekrise verstärkt 

wurde. Entsprechend hat die Schweizer Nationalbank (SNB) mit Zinserhöhungen reagiert, 

um die Preisstabilität zu gewährleisten. Der gestiegene Referenzzinssatz und die gestiege-

nen Nebenkosten haben – zusammen mit einer starken Nachfrage nach Wohnraum – zu 

erhöhten Wohnkosten geführt. So nahmen die Preise für die Kategorie «Wohnen und Ener-

gie» des Landesindexes der Konsumentenpreise (LIK) zwischen 2020 und 2023 im Jahres-

durchschnitt um 9.3 Prozent zu, deutlich mehr als die allgemeine Teuerung (plus 5.6 Pro-

zent).2 Gerade in den letzten Jahren lassen sich aber auch gegenläufige Tendenzen beobach-

ten: Gemäss dem Mietpreisindex (MPI) des Bundesamts für Statistik (BFS) sind die Netto-

mieten (ohne Energie- und sonstige Nebenkosten) real sowohl 2022 als auch 2023 gesunken. 

So nahm der MPI zwischen 2020 und 2023 teuerungsbereinigt um 1.5 Prozent ab.3 Aller-

dings ist die Auswirkung der zwei Referenzzinssatzerhöhungen auf die Nettomieten aktu-

ell noch nicht abgeschlossen. 

Ein realer Anstieg der Mieten kann jedoch für die Periode vor der Pandemie konstatiert 

werden: So hatten sich zwischen 2000 und 2020 die Mietpreise (wiederum gemessen am 

MPI des BFS) real um 19 Prozent verteuert, also durchschnittlich um 0.9 Prozent pro Jahr. 

Insbesondere in den Jahren vor der Zinswende war somit ein gewisser Druck auf die Mie-

ten auf nationaler Ebene spürbar. Auch wenn sich – gemäss den Statistiken des BFS – in der 

jüngsten Vergangenheit kein landesweiter Anstieg der realen Mieten feststellen lässt, ist 

aktuell aus Politik und Gesellschaft zu hören, dass viele Mieterinnen und Mieter durch die 

steigenden Wohnkosten in Bedrängnis geraten würden.4 Der Mieterinnen- und Mieterver-

band (MV) befürchtet etwa, dass der Druck auf die unteren Einkommensschichten zu-

nimmt und eine (erneute) Erhöhung des Referenzzinssatzes gerade diejenigen trifft, die erst 

vor kurzem umgezogen sind.5  

Eine isolierte Betrachtung der Entwicklung der Wohnkosten greift aber letztlich zu kurz. 

Um zu verstehen, wie sich die Wohnkosten für die Schweizer Haushalte tatsächlich entwi-

ckelt haben, muss auch die Entwicklung der Löhne und Einkommen berücksichtigt wer-

den. Nachfolgend werden deshalb in einem ersten Schritt die Wohnausgaben in Relation 

zum Bruttoeinkommen gesetzt, um die so genannte Belastungsquote zu berechnen. Diese 

wird sodann nach den wichtigsten sozioökonomischen und regionalen Merkmalen 

 

2
  Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/mieten/index.html [15.03.2024]. 

3
  Der Mietpreisindex wird aufgrund der Nettomiete (ohne Nebenkosten) berechnet. Grundlage ist eine re-

präsentative Stichprobe aller Mietverträge.  

4
  Siehe https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233781, 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20234272 [06.02.2024]. 

5
  Siehe https://www.mieterverband.ch/mv/politik-positionen/news/medienmitteilungen/2023/Mieterinnen-

und-Mieter-unter-Druck.html [06.02.2024]. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/mieten/index.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233781
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20234272
https://www.mieterverband.ch/mv/politik-positionen/news/medienmitteilungen/2023/Mieterinnen-und-Mieter-unter-Druck.html
https://www.mieterverband.ch/mv/politik-positionen/news/medienmitteilungen/2023/Mieterinnen-und-Mieter-unter-Druck.html
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aufgeschlüsselt. Anschliessend werden die Merkmale der Haushalte untersucht, deren Be-

lastungsquote eine gewisse Tragbarkeitsgrenze überschreitet. 

2.1 Datensatz 

Für die Datenanalyse wurde die Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen (Sta-

tistics on Income and Living Conditions, SILC) der Jahre 2007, 2011, 2016 und 2020 verwen-

det.6 Damit ist eine Analyse über einen längeren Zeitraum möglich. Im Jahr 2020 wurde die 

letzte SILC-Erhebung durchgeführt. Die SILC-Daten dienen in der vorliegenden Studie als 

Hauptdatenquelle, weil sie im Gegensatz zu der Haushaltbudgeterhebung (HABE) des BFS 

zusätzliche Informationen wie Angaben zur Wohnungsgrösse und zu weiteren Merkmalen 

der Haushalte enthalten.7 Bei den SILC-Daten handelt es sich um eine jährliche Erhebung, 

die verschiedene Indikatoren zu Armut, sozialer Ausgrenzung und Lebensbedingungen 

der Schweizer Bevölkerung erfasst.8 Ziel der SILC ist es, die europaweite Vergleichbarkeit 

der Lebensbedingungen der Bevölkerung herzustellen. Die Befragung wird in über 30 Län-

dern durchgeführt. Verantwortlich dafür in der Schweiz ist das Bundesamt für Statistik 

(BFS), das anhand der Richtlinien der EU die jährliche Befragung via Telefoninterviews 

durchführt. Zur Vervollständigung der Analyse, insbesondere um die in den SILC-Daten 

nicht abgebildeten Jahre bis und mit 2023 berücksichtigen zu können, wurden überdies ag-

gregierte Daten aus der HABE für die Jahre 2021 bis 2023 herangezogen. 

2.2 Wie hat sich die Tragbarkeit von Wohnraum in der Schweiz entwickelt? 

Die finanzielle Tragbarkeit von Wohnraum (alternativ auch Erschwinglichkeit oder Bezahl-

barkeit genannt) lässt sich als Verhältnis der gesamten Wohnkosten zum Einkommen ab-

bilden.9 Die Wohnausgaben gelten gemeinhin als tragbar, wenn sie 40 Prozent des verfüg-

baren Einkommens oder 30 Prozent des Bruttoeinkommens nicht übersteigen (vgl. Box 1).10 

Dabei sind jedoch weder die Definition der Belastungsquote noch die festgelegten 

 

6
  Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelke-

rung/erhebungen/silc.html [15.03.2024]. 

7
  Siehe: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelke-

rung/erhebungen/habe.html [08.02.2024].  

8
  Siehe: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelke-

rung/erhebungen/silc.html [06.02.2024]. 

9
  In der vorliegenden Studie wird eine umfassende Definition der Wohnkosten verwendet, die Neben- und 

Energiekosten einschliesst. 

10
  Siehe https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-

_housing_conditions#Unit_of_measurement, https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-

income.pdf, https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/wohnen-und-armut.html 

[19.03.2024] und 

https://www.huduser.gov/portal/pdredge/pdr_edge_featd_article_092214.html#:~:text=HUD%20defines%

20cost%2Dburdened%20families,of%20one's%20income%20on%20rent [19.03.2024]. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/habe.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/habe.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_housing_conditions#Unit_of_measurement
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_housing_conditions#Unit_of_measurement
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_housing_conditions#Unit_of_measurement
https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-income.pdf
https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-income.pdf
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/wohnen-und-armut.html
https://www.huduser.gov/portal/pdredge/pdr_edge_featd_article_092214.html#:~:text=HUD%20defines%20cost%2Dburdened%20families,of%20one's%20income%20on%20rent.
https://www.huduser.gov/portal/pdredge/pdr_edge_featd_article_092214.html#:~:text=HUD%20defines%20cost%2Dburdened%20families,of%20one's%20income%20on%20rent.
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Tragbarkeitsgrenzen strikt wissenschaftlich fundiert oder gesetzlich verankert. Vielmehr 

handelt es sich um Richtwerte, die sich über die Zeit etabliert haben.11  

Die Entwicklung der Durchschnitts- und Medianbelastung gemäss den Definitionen in Box 1 

ist in Abbildung 1 für alle Schweizer Haushalte von 2007 bis 2020 dargestellt. Dabei zeigt 

sich ein äusserst stabiles Bild: Die Haushalte gaben in den Jahren 2007 bis 2020 im Durch-

schnitt zwischen 19.8 und 20.3 Prozent ihres Bruttoeinkommens bzw. zwischen 27.2 und 

27.8 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für das Wohnen aus. Die Daten der HABE 

bestätigen diese Entwicklung auch für den Zeitraum nach 2020. So sinkt die durchschnitt-

liche Belastung in Prozent des Bruttoeinkommens geringfügig von 14 Prozent Anfangs 2021 

auf 13.1 Prozent im 2. Quartal 2023.12 Die Analyse der SILC-Daten kann somit auch für den 

aktuellen Zeitraum als insgesamt repräsentativ angesehen werden. Die Medianbelastung 

(d.h. die Belastung, die von der Hälfte der Haushalte unterschritten wird) lag in allen Jah-

ren deutlich tiefer als die Durchschnittbelastung: Um rund 4.8 Prozentpunkte, wenn die 

Belastungsquote am Bruttoeinkommen gemessen wird; um 6.2 Prozentpunkte, wenn als 

 

11
  Diese sind konzeptionell nicht unproblematisch. In Grossstädten, wo die Arbeitsproduktivität aufgrund 

der Agglomerationserträge hoch ist, sind nicht nur die Wohnkosten, sondern auch die Löhne tendenziell 

höher als in kleineren Städten und in ländlichen Gebieten. Bei gleichem Haushaltseinkommen nach Wohn-

kosten haben dann Grossstadthaushalte eine schlechtere Tragbarkeit (gemessen am Verhältnis von Wohn-

kosten zu Einkommen) als vergleichbare Haushalte in der Peripherie. 

12
  Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.27245405.html 

[3.04.2024]. Das tiefere Belastungsniveau gemäss HABE geht vorwiegend auf die unterschiedliche Berech-

nungsmethode zurück. Bei den vom BFS veröffentlichten HABE-Auswertungen wird zuerst die Summe 

der Wohnkosten und Einkommen aller Haushalte gebildet; anschliessend wird die Belastungsquote be-

rechnet. Bei unseren Auswertungen der SILC wurde hingegen zuerst die Belastungsquote für jeden Haus-

halt ermittelt und anschliessend die Gewichtung vorgenommen. Wenn die Wohnkosten mit steigendem 

Einkommen unterproportional steigen (d.h. wenn die Einkommenselastizität der Wohnkosten kleiner als 1 

ist), liegt die Durchschnittsbelastung gemäss HABE unterhalb jener der SILC, was vorliegend der Fall ist. 

 

Box 1: Belastungsquoten und Tragbarkeitsgrenzen 

International wird die Belastungsquote entweder als Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Ein-

kommen (abzüglich aller Abzüge) oder als Anteil am Bruttoeinkommen berechnet. Entsprechend 

unterschiedlich sind die Tragbarkeitsgrenzen.  

  Belastungsquote  Tragbarkeits-

grenze 

▪ Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) 

▪ European Statistical Office (Eurostat) 

 
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑒 𝑊𝑜ℎ𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

𝑣𝑒𝑟𝑓ü𝑔𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛
  40 % 

▪ Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)  

▪ U.S. Department of Housing and Urban  

Development (HUD)  

 
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑒 𝑊𝑜ℎ𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑒𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛
   30 % 

 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.24486908.html
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Referenzgrösse das verfügbare Einkommen genommen wird.13 Demnach lag sie im Jahr 

2020 bei 15 Prozent des Bruttoeinkommens und bei 21.3 Prozent des verfügbaren Einkom-

mens. 

Abbildung 1: Entwicklung der Belastungsquoten in der Schweiz 

 

Quelle: Swiss Economics auf Basis der SILC-Daten. 

Im internationalen Vergleich liegt die Wohnkostenbelastungen der Schweiz etwa im Mit-

telfeld.14 So lag die Medianbelastung durch die Wohnkosten (ohne Nebenkosten) aller 

Haushalte im Durchschnitt der OECD-Länder im Jahr 2020 bei 18.3 Prozent des verfügba-

ren Einkommens, nur 1.1 Prozentpunkte tiefer als in der Schweiz (19.4 Prozent). Die Medi-

anbelastung der Mieterhaushalte war mit 24.7 Prozent in der Schweiz etwas höher als im 

OECD-Durchschnitt (21.9 Prozent). Sie war aber geringer als in 12 OECD-Mitgliedstaaten.15 

Die Betrachtung von Durchschnittswerten über alle Haushalte bietet jedoch nur begrenzt 

Aufschluss über die Tragbarkeit der Wohnkosten, da diese die Haushalte nicht gleichmäs-

sig belasten. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Haushalte nach der Wohnkostenbelas-

tungsgrenze. Während im Jahr 2007 38 Prozent der Haushalte über 20 Prozent des Brutto-

einkommens fürs Wohnen ausgab, betrug die Wohnkostenbelastung für 7 Prozent der 

 

13
  Diese sogenannte rechtsschiefe Verteilung ist nicht zuletzt das Ergebnis von wenigen Haushalten mit we-

nig plausiblen Mietbelastungen (teilweise von deutlich über 100 Prozent des Einkommens). In den restli-

chen Auswertungen dieses Kapitels wurden Beobachtungen mit einer Wohnkostenbelastung von mehr als 

100 Prozent des Bruttoeinkommens von der Analyse ausgeschlossen. Es handelt sich um 0.4 Prozent der 

Haushalte.  

14
  Siehe https://www.oecd.org/els/family/HC1.2-Housing-costs-over-income.xlsx [14.05.2024]. 

15
  Allerdings sind Vergleiche zwischen Ländern – aufgrund der sehr unterschiedlichen Anteile von Mietern 

und Eigentümern – nur bedingt aussagekräftig. Die Bestimmung der Wohnausgaben der Eigentümer ist 

nämlich mit (zusätzlichen) methodologischen Schwierigkeiten behaftet. So werden etwa die Opportuni-

tätskosten des Eigenkapitals der Eigentümer in der amtlichen Statistik nicht erfasst. Siehe auch 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps47~17703a986e.en.pdf [13.04.2024]. 

                      

                                 

  

  

  

  

                

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

                            

                           

                      

                     

https://www.oecd.org/els/family/HC1.2-Housing-costs-over-income.xlsx
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps47~17703a986e.en.pdf
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Haushalte mehr als 40 Prozent. Bis ins Jahr 2020 stieg der Anteil der Haushalte, die über 

20 Prozent des Bruttoeinkommens fürs Wohnen ausgaben, leicht an, nämlich auf 40 Pro-

zent. Unverändert blieb hingegen der Anteil der Haushalte mit einer sehr hohen Mietbe-

lastung (40 Prozent und mehr).16 

Abbildung 2: Verteilung der Haushalte nach Belastungsgrenzen 

Quelle: Swiss Economics auf Basis der SILC-Daten. 

Eine hohe Wohnkostenbelastung ist aber nicht zwangsläufig mit «Bedürftigkeit» gleichzu-

setzen. Abbildung 3 zeigt die Belastungsquote nach Quintil des Bruttoeinkommens, wobei 

ein Quintil jeweils 20 Prozent der Haushalte umfasst.17 Wie Abbildung 3 entnommen wer-

den kann, ist die Belastungsquote umso höher, je geringer das Haushaltseinkommen. Dabei 

nehmen die Unterschiede zwischen den Quintilen mit steigendem Einkommen ab. Von 

2007 bis 2020 haben die durchschnittlichen Belastungsquoten aller Haushaltseinkommens-

klassen kaum Änderungen erfahren. Dabei liegt die durchschnittliche Belastungsquote aus-

schliesslich bei den Haushalten des ersten Quintils über der Tragbarkeitsgrenze von 30 Pro-

zent des Bruttoeinkommens.18 

 

16
   Zwischen 2007 und 2020 hat die Grundgesamtheit der Mieterhaushalte dabei um 510’000 Einheiten zuge-

nommen.  

17
   Die Grenze des Quintils wurde dabei auf der Grundgesamtheit aller Haushalte definiert, also inklusiv der 

Eigentümerhaushalte.  

18
   Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn die Belastungsquoten nach Quintilen des Äquivalenzeinkommens 

(statt des Bruttoeinkommens) geordnet werden. Die Belastungsquote der niedrigeren Quintile fällt etwas 

geringer aus, jene der höheren nimmt etwas zu. Im ersten Quintil beträgt sie im Jahr 2020 31.8 Prozent im 

Vergleich zu 34.2 Prozent. 
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Abbildung 3: Wohnkostenbelastung nach Brutto-Einkommensquintilen 

 

Quelle: Swiss Economics auf Basis der SILC-Daten. 

Abbildung 4 weist weiter die durchschnittliche Belastungsquote aller Haushalte in Abhän-

gigkeit von den Besitzverhältnissen, dem Urbanisierungsgrad, der Grossregion und der 

Vertragsdauer aus. Bezüglich der unterschiedlichen Besitzverhältnisse zeigt sich, dass die 

durchschnittliche Belastung der Mieter seit 2007 leicht gestiegen ist und 2020 bei 24 Prozent 

zu liegen kommt. Im gleichen Zeitraum ist die durchschnittliche Belastung der Eigentümer 

etwas gesunken und liegt 2020 bei 14 Prozent. Es fällt zudem auf, dass die Entwicklung der 

Belastungsquote nur geringe regionale Unterschiede aufweist. In den meisten Grossregio-

nen der Schweiz ist bis 2011 eine leichte Senkung der Belastungsquote zu beobachten, da-

nach stabilisiert sie sich auf konstantem Niveau. Ausnahmen bilden die Genferseeregion, 

das Tessin19 und Zürich. In der Genferseeregion und im Tessin ist die Belastungsquote über 

die Zeit leicht angestiegen, während sie in Zürich geringfügig gesunken ist.  

Weiter lässt sich eine stabile Entwicklung der durchschnittlichen Tragbarkeit in den urba-

nen, dicht besiedelten sowie in den dünn besiedelten Gebieten beobachten. In den mittel 

besiedelten Gebieten ist hingegen seit 2007 eine leichte Zunahme der Belastungsquote zu 

verzeichnen. Wird die durchschnittliche Belastungsquote überdies nach der Dauer des 

Miet- oder Kaufvertrags differenziert, so zeigt sich, dass die Kostenbelastung für Haushalte 

mit kürzerer Vertragsdauer höher ausfällt als für Haushalte mit längerer Vertragsdauer. 

 

19
  Das Tessin hat einen überdurchschnittlichen Anteil an Pensionierten mit tiefem Einkommen. Somit ist ins-

besondere für diesen Kanton bei der Interpretation der Tragbarkeit eine gewisse Vorsicht geboten (vgl. 

https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/die-mieten-steigen-in-diesen-regionen-ist-der-kostenschock-

beim-wohnen-besonders-hoch-568868 [19.03.2024]). 

https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/die-mieten-steigen-in-diesen-regionen-ist-der-kostenschock-beim-wohnen-besonders-hoch-568868
https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/die-mieten-steigen-in-diesen-regionen-ist-der-kostenschock-beim-wohnen-besonders-hoch-568868
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Haushalte mit langen Mietverträgen leben also in vergleichsweise günstigeren Wohnun-

gen. Auch ist im beobachteten Zeitraum ein kleiner Anstieg der durchschnittlichen Belas-

tung für Haushalte mit Verträgen bis zu zehn Jahren festzustellen. Zusammenfassend kann 

festgehalten werden, dass sich die Erschwinglichkeit von Wohnraum für das Gros der 

Haushalte seit 2007 sehr stabil entwickelt hat. Die Daten zeigen jedoch geringe Variationen 

hinsichtlich Region und Dauer des Wohnverhältnisses. 

Abbildung 4: Entwicklung der Tragbarkeit nach unterschiedlichen Merkmalen 

 

Quelle: Swiss Economics auf Basis der SILC-Daten. 

Anmerkung: Vertragsdauer ist in Jahren ausgewiesen. Dicht: Mindestens 1’500 Einwohnern pro km2 und einer 

Mindestbevölkerung von 50’000 für die ganze Fläche; Mittel: Mindestens 300 Einwohnern pro km2 und einer 

Mindestbevölkerung von 5’000 für die ganze Fläche; Dünn: die übrigen Flächen. 

2.3 Für wen ist Wohnen finanziell allenfalls nicht tragbar? 

Im Jahr 2020 überstiegen die Wohnkosten für 16.8 Prozent der Haushalte – 23.5 Prozent der 

Mieterhaushalte und 6.4 Prozent der Eigenheimbesitzer – die Tragbarkeitsgrenze von 30 

Prozent des Bruttoeinkommens.20 Dieser Anteil umfasst unterschiedlichste Arten von 

Haushalten. Es kann sich um Haushalte handeln, die (i) über ein geringes Einkommen ver-

fügen und sich die Wohnkosten möglicherweise nicht leisten können, (ii) über ein geringes 

Einkommen verfügen, aber vermögend sind und sich daher hohe Wohnkosten leisten 

 

20
  Da die SILC-Daten jeweils in der ersten Hälfte des Jahres erhoben werden, sollten die für vorliegende Stu-

die verwendeten Variablen noch nicht von der sich im Jahr 2020 anbahnenden Corona-Pandemie beein-

flusst sein.  
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können oder (iii) eine relativ grosse Wohnfläche in Anspruch nehmen und daher hohe 

Wohnkosten aufweisen.  

Dass es sich bei einem überwiegenden Anteil der Haushalte, welche die Tragbarkeitsgrenze 

von 30 Prozent überschreiten, um einkommensschwache Haushalte handelt, wurde im 

vorangehenden Abschnitt bereits aufgezeigt. Betreffend die Frage, ob sich unter diesen 

Haushalten auch solche finden, die zwar über ein geringes Einkommen verfügen, aber ver-

mögend sind, lassen sich hingegen keine Schlüsse ziehen, da die SILC-Daten leider keine 

Vermögensangaben enthalten. Immerhin lassen sich aber mit den SILC-Daten Aussagen 

betreffend der Familienstruktur, des Urbanisierungsgrads der Wohnlage sowie des Ver-

hältnisses des Wohnkonsums zur Haushaltsgrösse der 16.8 Prozent der Schweizer Haus-

halte treffen, deren Belastungsquote über 30 Prozent liegt. 

Aus Abbildung 5 können folgende Beobachtungen abgeleitet werden: 

▪ Bei den betroffenen Haushalten handelt es sich zu mehr als 60 Prozent um Alleinste-

hende. Paare ohne Kinder machen etwas mehr als 10 Prozent aus, während Alleinerzie-

hende und Paare mit Kindern ungefähr je etwas weniger als 10 Prozent ausmachen. Die 

Tragbarkeit ist also nicht primär ein Problem von Familien mit Kindern, sondern von 

Alleinstehenden – und zwar unabhängig davon, ob diese noch im erwerbsfähigen Alter 

sind oder bereits das Pensionsalter erreicht haben.  

▪ Das Problem der Tragbarkeit der Wohnkosten ist kein rein städtisches Phänomen. Über 

50 Prozent der betroffenen Haushalte wohnen in mitteldicht besiedelten Regionen, wäh-

rend der Anteil Haushalte in dichtbesiedelten Gebieten unter 40 Prozent liegt.  

▪ Schliesslich wohnen mehr als 50 Prozent der Betroffenen in Wohnungen, die um min-

destens zwei Zimmer grösser als die Anzahl der Haushaltsmitglieder sind. Dies geht 

darüber hinaus, was in der sozialwissenschaftlichen Literatur und in der Praxis als an-

gemessener Wohnraum definiert wird.21 Ein bedeutender Anteil der Haushalte, deren 

Belastungsquote über der Tragbarkeitsgrenze liegt, lebt in grossen Wohnungen. Abbil-

dung 12 in Anhang A zeigt die Zusammensetzung dieser Haushalte nach Familienform. 

Es wird deutlich, dass es sich überwiegend um Einpersonenhaushalte handelt. 

Insbesondere bei Rentnern, die über einen längeren Zeitraum in derselben Wohnung 

leben, kann der sogenannte Lock-in Effekt eine Erklärung hierfür sein.22 Dieser kommt 

zustande, weil ein Umzug mit hohen Wechselkosten verbunden wäre und eine kleinere 

Wohnung allenfalls sogar mit noch höheren Wohnkosten einhergehen würde. So beste-

hen für Haushalte in alten Mietverhältnissen trotz sich verändernden Bedürfnissen 

kaum Anreize, ihre oftmals vergleichsweise günstigen Wohnungen zu verlassen. Der 

 

21
  Als minimale Voraussetzung für die Wohnungsgrösse gilt beispielsweise auf Ebene der EU die Regel «ein 

Wohnraum pro Haushalt plus ein Zimmer pro Person» (ohne Küche und Bad gerechnet). Siehe dazu etwa 

Bochsler et al. (2015). 

22
  Siehe https://hub.hslu.ch/immobilienblog/2023/12/05/die-folgen-der-mietmarktregulierung-lock-in-effekt-

ineffiziente-nutzung-von-wohnraum-und-planungsunsicherheit-fuer-neue-wohnungen/[13.02.2024]. 

https://hub.hslu.ch/immobilienblog/2023/12/05/die-folgen-der-mietmarktregulierung-lock-in-effekt-ineffiziente-nutzung-von-wohnraum-und-planungsunsicherheit-fuer-neue-wohnungen/
https://hub.hslu.ch/immobilienblog/2023/12/05/die-folgen-der-mietmarktregulierung-lock-in-effekt-ineffiziente-nutzung-von-wohnraum-und-planungsunsicherheit-fuer-neue-wohnungen/
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Lock-in Effekt ist dabei primär eine Konsequenz der Schweizer Mietregulierung: Diese 

führt zu einem Auseinanderdriften zwischen Bestandes- und Neumieten.23 

  Abbildung 5: Haushalte mit einer Belastungsquote von mehr als 30 Prozent 

 

Quelle: Swiss Economics auf Basis der SILC-Daten. 

Anmerkung: Dicht besiedelt = mindestens 1’500 Einwohnern pro km2 und eine Mindestbevölkerung von 

50’000 für die ganze Fläche; Mittel besiedelt = mindestens 300 Einwohnern pro km2 und eine Mindestbevölke-

rung von 5’000 für die ganze Fläche; Dünn besiedelt = die übrigen Flächen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass – gemäss den SILC-Daten – der typische Haus-

halt, der allenfalls ein Problem mit der Tragbarkeit der Wohnkosten hat, über ein geringes 

Einkommen verfügt. Dieser Befund ist für sich genommen noch nicht erstaunlich. Erstaun-

licher ist jedoch, dass es sich bei den betroffenen Haushalten zu mehr als 60 Prozent um 

alleinstehende Personen handelt. Zudem finden sich die entsprechenden Haushalte über-

durchschnittlich oft in einer mitteldicht besiedelten Region und sie verfügen in ihrer Woh-

nung über mindestens drei Zimmer. Weit weniger häufig ist es hingegen der Fall, dass es 

sich beim betroffenen Haushalt um ein Paar mit Kindern handelt, das in einer dünnbesie-

delten Region wohnt. 

  

 

23
  Siehe https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_For-

mulare/Strukturwandel_Wachstum/Branchenanalysen/auswirkungen-des-schweizer-mietrechts-im-um-

feld-stark-steigender.html  [19.03.2024]. 

     

      

               

                 

                  

                     

                

              

               

                

                                

                      

                               

                                    

                     

                              

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Strukturwandel_Wachstum/Branchenanalysen/auswirkungen-des-schweizer-mietrechts-im-umfeld-stark-steigender.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Strukturwandel_Wachstum/Branchenanalysen/auswirkungen-des-schweizer-mietrechts-im-umfeld-stark-steigender.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Strukturwandel_Wachstum/Branchenanalysen/auswirkungen-des-schweizer-mietrechts-im-umfeld-stark-steigender.html
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Zentrale Ergebnisse 

▪ Zwischen 2000 bis 2020 verzeichneten die Mietpreise einen realen Anstieg von durchschnittlich 

0.9 Prozent pro Jahr, was insgesamt einer Steigerung von 19 Prozent entspricht. In den darauf-

folgenden drei Jahren bis 2023 sank der Mietpreisindex jedoch inflationsbereinigt um 1.5 Pro-

zent. Dadurch ist das Wohnen (ohne Energie- und Nebenkosten) etwas günstiger geworden. 

Allerdings spiegeln diese Daten den jüngsten Anstieg des Referenzzinssatzes noch nicht voll-

ständig wider. 

▪ Nur die Mieten zu betrachten, greift zu kurz. Um die Tragbarkeit der Wohnkosten zu beurteilen, 

müssen auch die Haushaltseinkommen berücksichtig werden. Wohnausgaben gelten dabei ge-

meinhin als tragbar, wenn sie 30 Prozent des Bruttoeinkommens nicht übersteigen. 

▪ Gemäss den SILC-Daten hat sich die Belastungsquote der Haushalte (inklusive Eigentümer-

haushalte) in den letzten 20 Jahren stabil entwickelt; sie beträgt im Durchschnitt 20 Prozent des 

Bruttoeinkommens. Gleichzeitig zeigen die Daten jedoch für gewisse Regionen und für Haus-

halte, die erst vor kurzem eine Wohnung bezogen haben, eine Verschlechterung der Tragbarkeit 

in den letzten Jahren. Zusätzlich zeigen die Daten, dass die Belastungsquote bei den Haushalten 

des ersten Einkommensquintils im Durchschnitt über der Tragbarkeitsgrenze von 30 Prozent 

des Bruttoeinkommens liegt. 

▪ Wird die gesamte Schweizer Bevölkerung betrachtet, lagen die Wohnkosten für 16.8 Prozent 

der Haushalte im Jahr 2020 über der Tragbarkeitsgrenze von 30 Prozent des Bruttoeinkommens. 

Der typische Haushalt in dieser Gruppe besteht aus einer alleinstehenden Person. Zudem fin-

den sich die betroffenen Haushalte häufig in einer mitteldicht besiedelten Region und verfügen 

in ihrer Wohnung über mindestens drei Zimmer. 
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3 Status Quo: Förderansätze in der Schweiz  

Im Unterschied zum benachbarten Ausland, etwa in Frankreich und Deutschland, ist eine 

reine Subjektförderung in Form von Mietzinsbeiträgen in der Schweiz wenig verbreitet. 

Diese Form der Subjektförderung wurde in der Vergangenheit auf politischer Ebene zwar 

geprüft und diskutiert, letztendlich haben sich aber mehrheitlich andere Förderungsformen 

durchgesetzt.24 Allerdings können auch Leistungen der Sozialhilfe oder Ergänzungsleistun-

gen (EL), die auch Wohnausgaben abdecken, als eine Form der Subjektförderung angese-

hen werden. Hinzu kommen zahlreiche objektfördernde Massnahmen auf verschiedenen 

staatlichen Ebenen. Das vorliegende Kapitel schafft erstmals einen Überblick über die woh-

nungspolitischen Massnahmen in der Schweiz und kategorisiert diese nach Förderansät-

zen. Zudem werden letztere bewertet und quantifiziert. 

3.1 Förderansätze in der Schweizer Wohnungspolitik 

Generell lassen sich die Förderansätze der schweizerischen Wohnungspolitik in direkte 

und indirekte Hilfe unterteilen (vgl. Abbildung 6). Bei der direkten Hilfe handelt es sich 

entweder um eine monetäre Unterstützung von Bauträgern bei der Schaffung von preis-

günstigem Wohnraum (Objektförderung) oder um Zuschüsse an private Haushalte (Subjekt-

förderung). Die Objektförderung beinhaltet sowohl Instrumente des Wohnraumförderungs-

gesetz (WFG) 25 auf Bundesebene als auch kantonale und kommunale Wohnliegenschaften 

sowie weitere Instrumente auf kantonaler und kommunaler Ebene. Die Subjektförderung 

umfasst hingegen zum einen die reine Subjekthilfe, also Zuschüsse an Haushalte mit dem 

spezifischen Zweck einer tragbaren Wohnkostenbelastung. Zum anderen enthält aber auch 

die Sozialhilfe und die EL einen Wohnkostenanteil und somit ein Element der Subjektför-

derung. Objekt- und Subjekthilfe lassen sich auch kombinieren, etwa indem Mietzinszu-

schüsse auf verbilligten Liegenschaften gewährt werden (objektorientierte Subjektförderung). 

Die Indirekte Hilfe26 hingegen versucht die Wohnkosten durch nicht-monetäre Massnahmen 

niedrig zu halten. Ein Beispiel dafür sind Mindestanteile gemeinnütziger Wohnungen in 

den Gemeinden. 

 

24
  Botschaft des Bundesrats vom 27. Februar 2002 über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Ziffer 

4.5.4 Alternative Regelungen [19.03.2024]. 

25
  Siehe https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/423/de [19.03.2024]. 

26
  Mit Indirekter Hilfe sind im vorliegenden Bericht primär Regulierungen im Wohnbereich gemeint. Dies ist 

nicht zu verwechseln mit den Instrumenten, die vom BWO unter dem Begriff «Indirekte Förderung des 

gemeinnützigen Wohnungsbaus» subsumiert werden. Dabei handelt es sich um Instrumente der Wohn-

bauförderung, die in vorliegendem Bericht der Objektförderung zugerechnet werden. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/423/de
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Abbildung 6: Übersicht bestehender Förderansätze  

 

Quelle: Swiss Economics. 

Abbildung 7 zeigt, auf welcher Verwaltungsebene welche Förderansätze in der Schweiz 

zur Anwendung kommen. 1974 wurde mit der Einführung des Wohnbau- und Eigentums-

förderungsgesetzes (WEG) die Wohnbauförderung zur Bundesaufgabe.27 Neben der För-

derung des Baus von preisgünstigem Wohnraum umfasste das WEG auch Zusatzverbilli-

gungen für Haushalte, die in preisgünstigen Wohnungen leben. Das WEG wurde 2003 

durch das WFG abgelöst.28 Auch dieses Gesetz sieht ein breites Instrumentarium vor, mit 

dem der Bund den preisgünstigen und gemeinnützigen Wohnungsbau fördern kann. Im 

Hinblick auf den Erlass des WFG wurde auch die Einführung einer reinen Subjektförde-

rung geprüft. Diese wurde damals jedoch insbesondere aufgrund der zu erwartenden ho-

hen Kosten verworfen. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang der Wunsch geäussert, 

dass dort, wo die WFG-Förderung nicht ausreicht, auf kantonaler und kommunaler Ebene 

ergänzend mit Subventionen geholfen werden soll.29 Heute wird auf Bundesebene haupt-

sächlich Objektförderung betrieben. Via Regelung der Sozialhilfe und der EL beeinflusst der 

Bund jedoch – zumindest indirekt – die kantonale Subjekthilfe. 

Auch die Kantone sind wohnungspolitisch aktiv und haben teilweise eigene 

Förderprogramme aufgesetzt.30 Aktuell kennen acht Kantone eine Objektförderung 

und/oder eine objektorientierte Subjektförderung. In zwei Kantonen – Genf und Basel-Stadt 

– besteht zudem, neben der Objektförderung, eine reine Subjektförderung. Die beschriebenen 

 

27
  Siehe https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/498_498_498/de [19.03.2024]. 

28
  WEG-Förderungen wurden von 1976 bis 2001 mit einer maximalen Laufzeit von 30 Jahren gewährt. Dem-

entsprechend werden heute noch Zusatzverbilligungen gemäss WEG ausgerichtet, die jedoch zusehends 

auslaufen. Somit ist das Gesetz offiziell abgelöst, aber de facto noch in Kraft, bis die Laufzeit der letzten 

Instrumente endet. 

29
  Siehe https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2002/399/de [19.03.2024]. 

30
  Siehe https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnraumfoerderung/kantonale-hilfen.html [23.02.2024]. 
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Förderansätze werden überdies auch auf Gemeindeebene genutzt, wobei darüber hinaus 

auch die Indirekte Hilfe zum Einsatz kommt.31 Eine Übersicht aller bestehenden 

Massnahmen im Bereich Wohnen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene findet sich 

in Anhang B, Tabelle 9. 

Abbildung 7: Wohnraumförderung auf Bundes- und Kantonsebene 

 

Quelle: Swiss Economics auf Basis von Informationen des BWO
32

 und BWO (2018). 

Anmerkung: Nicht enthalten ist die auslaufende WEG-Förderung und die indirekte Hilfe.  

3.1.1 Objektförderung 

Mit der Objektförderung soll grundsätzlich das Angebot von preisgünstigem Wohnraum 

gefördert werden. Damit ist die Förderung an ein Gebäude bzw. den Bauträger gekoppelt. 

Objektförderung findet in der Schweiz auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene 

statt.  

Mit dem WFG fördert der Bund den Bau, die Erneuerung und den Erwerb von preisgüns-

tigem Wohnraum sowie die Tätigkeit von Organisationen des gemeinnützigen Wohnungs-

baus. Die im Rahmen des WFG vorgesehenen Instrumente des Bundes sind einerseits zins-

günstige Darlehen und andererseits Bürgschaften. Für Erstere wurde der Fonds de Roule-

ment geschaffen, aus dem die Dachorganisation Wohnbaugenossenschaften Schweiz 

 

31
  Siehe https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/wohnungspolitik-gemeinden.html 

[19.03.2024]. 

32
  Siehe https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnraumfoerderung/kantonale-hilfen.html [23.02.2024]. 
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(WBG) gemeinnützigen Bauträgern zinsgünstige, rückzahlbare Darlehen gewähren kann.33 

Die Bürgschaften werden hingegen nur dann ausgabenwirksam, wenn sie in Anspruch ge-

nommen werden müssen. Zu einer solchen Inanspruchnahme kam es das letzte Mal wäh-

rend der Immobilienkrise in den 1990er Jahren.34 Auf kantonaler Ebene werden insbeson-

dere in der Romandie sowie in den Kantonen Zürich, Zug, Basel-Stadt und Basel-Land-

schaft zinsgünstige Darlehen eingesetzt. Auf Gemeindeebene schliesslich kommen oft die 

Instrumente der zinsgünstigen Darlehen sowie die Gewährung von Baurechten zum Ein-

satz. 

Am bedeutendsten ist jedoch die Objektförderung in Form von Eigentum an Wohnungen 

des Gemeinwesens, insbesondere der Städte und Gemeinden. Während die Kantone nur 

wenige Wohnungen besitzen, befinden sich meh  a s 45‘000  ohnungen im Eigentum der 

Städte und Gemeinden; ein knappes Drittel davon besitzt die Stadt Zürich. Rund 65 Prozent 

des kommunalen und kantonalen Wohnungsbestandes weist ferner eine Zweckbindung 

(Alterswohnungen, Gemeindeangestellte, Asylsuchende usw.) oder besondere Vergabekri-

terien (Mindestbelegung, Einkommensgrenzen etc.) auf. Gemäss Schätzungen der Gemein-

den werden rund 70 Prozent dieser Wohnungen zu – teilweise stark – verbilligten Konditi-

onen vermietet.35  

3.1.2 Subjektförderung 

Die Subjektförderung unterstützt bedürftige Haushalte finanziell, um ihre Kaufkraft zu er-

höhen und die Wohnkosten tragbar(er) zu machen. Ziel der Subjektförderung ist es, Be-

dürftigen zu ermöglichen, sich auf dem Wohnungsmarkt angemessene Wohnungen zu leis-

ten. Die Subjektförderung ist in der Schweiz auf Kantonsebene umgesetzt, ihr Instrument 

sind monetäre Transfers bzw. Zuschüsse. Diese sind entweder in bestehende Fördersys-

teme (Sozialhilfe und EL) integriert, auf WEG-geförderte Liegenschaften beschränkt (Zu-

satzverbilligungen) oder werden als reine Subjektförderung umgesetzt. Reine Subjektför-

derung betreiben nur die Kantone Basel-Stadt, wo Mietzinsbeiträge nach der Mietbei-

tragsverordnung (MIVO)36 entrichtet werden, und Genf, wo finanzielle Unterstützungen ge-

mäss dem «Allocation de logement»37 gesprochen werden. Die Subjektförderung in der 

Schweiz erfolgt somit mehrheitlich im Rahmen der Sozialhilfe und der EL. 

 

33
  Siehe https://www.wbg-schweiz.ch/dienstleistungen/finanzierung/fonds_de_roulement [19.03.2024]. 

34
  Siehe https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51740.pdf und https://www.ad-

min.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80265.html#:~:text=Der%202015%20ge-

sprochene%20Rahmenkredit%20f%C3%BCr,7%20Milliarden%20Franken%20zu%20sprechen [19.03.2024]. 

35
  Siehe https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/wohnun-

gen-kt-gde.html [19.03.2024]. 

36
  Siehe https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.510/versions/5764 [19.03.2024]. 

37
  Siehe https://www.ge.ch/allocation-logement [19.03.2024]. 

https://www.wbg-schweiz.ch/dienstleistungen/finanzierung/fonds_de_roulement
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51740.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80265.html#:~:text=Der%202015%20gesprochene%20Rahmenkredit%20f%C3%BCr,7%20Milliarden%20Franken%20zu%20sprechen
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80265.html#:~:text=Der%202015%20gesprochene%20Rahmenkredit%20f%C3%BCr,7%20Milliarden%20Franken%20zu%20sprechen
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80265.html#:~:text=Der%202015%20gesprochene%20Rahmenkredit%20f%C3%BCr,7%20Milliarden%20Franken%20zu%20sprechen
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/wohnungen-kt-gde.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/wohnungen-kt-gde.html
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.510/versions/5764
https://www.ge.ch/allocation-logement
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3.1.3 Indirekte Hilfe 

Die Indirekte Hilfe erfolgt – im Gegensatz zur Objekt- und Subjektförderung – nicht mittels 

direkter Leistungen an Haushalte oder Bauträger. Vielmehr handelt es sich um Regulierun-

gen, welche die Wohnkosten indirekt vergünstigen sollen. Diese Art der Förderung wird 

derzeit vor allem auf kommunaler Ebene eingesetzt. Die häufigste Massnahme sind Aufla-

gen bei der Nutzung von Gebäuden und Grundstücken. Die Investoren bzw. Bauträger 

werden z.B. zur Realisierung eines Mindestanteils an preisgünstigen Wohnungen ver-

pflichtet. Im Gegenzug erhalten sie allenfalls gewisse Nutzungsprivilegien. Solche Privile-

gien sind etwa Zuschläge bei der Gebäudehöhe oder eine Reduktion der internen Grenz- 

und Gebäudeabstände, die eine höhere Ausnützung der Grundstücke ermöglichen. Ge-

mäss einer Umfrage von Wüest Partner (2023) haben rund 15 Prozent der Gemeinden einen 

solchen Mindestanteil eingeführt. Die Kosten solcher Massnahmen fallen dabei nicht beim 

Staat, sondern bei den Bauträgern an. Sie lassen sich nur schwer abschätzen, es darf aber 

davon ausgegangen werden, dass sie erheblich sind. 

3.2 Beurteilung der Förderansätze  

Die vorherigen Abschnitte verdeutlichen, dass die Objektförderung heute der am häufigste 

verwendete Förderansatz in der Schweiz ist, um Haushalte bei den Wohnkosten zu entlas-

ten. Wie wirkt sich dieses System jedoch in der Praxis aus? Und wie würde sich – im Ge-

gensatz dazu – ein System der reinen Subjektförderung auswirken? 

Primäres Ziel der Objektförderung ist es, das Angebot an preisgünstigem Wohnraum zu 

erhöhen. Mit der reinen Subjektförderung wird hingegen angestrebt, die Wohnkosten für 

bedürftige Haushalte zu senken.38 Dementsprechend unterscheiden sich auch die Anreize, 

welche die beiden Systeme für die beteiligten Akteure setzten sowie die Auswirkungen in 

der Praxis. Die primär betroffenen Akteure sind dabei die Haushalte als Adressaten der 

Entlastung, die Investoren als Bauträger der Liegenschaften und der Staat bzw. die Steuer-

zahlenden als Finanzierende des Systems. 

3.2.1 Wirkungsweise der Objektförderung 

Von der Objektförderung profitieren diejenigen Haushalte, die eine preisgünstige Wohnung 

erhalten. Dabei ist die Anspruchsberechtigung nicht nur auf bedürftige Haushalte be-

schränkt. Dies zeigt sich insbesondere in Genossenschaften, wo alle Einkommensklassen 

vertreten sind (Stadtentwicklung Zürich, 2014; Fahrländer Partner Raumentwicklung, 

2011). So fallen die Medianwerte des steuerbaren Einkommens von Genossenschafter ge-

genüber Nicht-Genossenschafter vergleichbar aus (Fahrländer Partner Raumentwicklung, 

 

38
  Im Gegensatz dazu steht bei der Sozialhilfe und den EL und somit auch dem dort enthaltenen Wohnkos-

tenanteil jeweils die Existenzsicherung im Vordergrund (siehe https://skos.ch/fileadmin/user_up-

load/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2016_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf 

[19.03.2024]).  

https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2016_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2016_SKOS-Richtlinien-komplett-d.pdf
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2011).39 Der Unterschied zwischen dem Mittelwert des steuerbaren Einkommens ist dabei 

bei den Nicht-Genossenschaftern jedoch deutlich grösser. Die Einkommensschere ist also 

unter den Genossenschafterinnen kleiner als bei den Nicht-Genossenschafterinnen (Stadt-

entwicklung, 2011).40  

Des Weiteren lassen sich in einem System der Objektförderung regelmässig Lock-in Effekte 

(vgl. Abschnitt 2.3) beobachten: Für ursprünglich bedürftige Haushalte, für die sich im 

Laufe der Zeit etwa die Einkommenssituation und/oder die Wohnbedürfnisse ändern, sind 

die Anreize eine preisgünstige Wohnung zu verlassen gering, da ein Wohnungswechsel 

meist mit höheren Mietkosten einhergeht. Der Lock-in Effekt führt so zu gesellschaftlichen 

Kosten, denn die «Liquidität» des Wohnungsmarktes wird verringert und führt über die 

Zeit dazu, dass die bezahlbaren Wohnungen nicht zwingend von denjenigen Menschen 

bewohnt werden, die sie am meisten benötigen, sondern primär von jenen, die sich in der 

Vergangenheit ein preisgünstiges Objekt sichern konnten (sotomo, 2017a und Schellen-

bauer, 2014). 

Mittels staatlicher Vorzugsrechte und -zinsen können für gemeinnützige Bauträger Anreize 

zur Bautätigkeit geschaffen werden. Dies führt jedoch im tieferen Preissegment mitunter 

zu Mieten unter dem Marktniveau, was die Renditen der marktorientierten Bauträger ten-

denziell schmälert. Deren Anreize preisgünstige Wohnungen zu bauen, werden so verrin-

gert (BWO, 2016). 

Ferner entziehen verbilligte Baurechte und Darlehen der öffentlichen Hand Erträge, die von 

den Steuerzahlenden kompensiert werden müssen. Obschon real, sind die entsprechenden 

Ausfälle bei der öffentlichen Hand wenig sichtbar, was dazu führt, dass die Kosten der 

Objektförderung im politischen Prozess regelmässig unterschätzt werden (Salvi, 2011). Die 

Objektförderung löst zudem sogenannte Mitnahmeeffekte aus: Es lässt sich nicht aus-

schliessen, dass ein Teil der geförderten Bauprojekte auch ohne staatliche Mittel realisiert 

worden wären (BSS, 2012). 

Aus gesellschaftlicher Sicht kann die Objektförderung durch Vorgaben über die Zusammen-

setzung der Haushalte innerhalb der verbilligten Liegenschaften den erwünschten Effekt 

haben, die soziale Durchmischung zu fördern (sotomo, 2017b). Dies bedeutet jedoch gleich-

zeitig, dass allenfalls auch nicht speziell förderungswürdige Haushalte von verbilligten 

Liegenschaften profitieren. Ein weiteres Merkmal der Objekthilfe ist zudem, dass die Wir-

kung der Fördermassnahmen verspätet eintritt, da sich das Angebot erst mit (grosser) Ver-

zögerung anpasst und die Haushalte somit auch erst mit Verzögerung entlastet werden. 

Dies als Folge des Zeitbedarfs für die Finanzierungs- und Baulandbeschaffung sowie der 

 

39
  Median steuerbares Einkommen für Alleinstehende: CHF 32'000 (Genossenschaftler), CHF 38'700 (Nicht-

Genossenschaftler); Median steuerbares Einkommen für Verheiratete: CHF 57'500 (Genossenschaftler), 

CHF 65'000 (Nicht-Genossenschaftler) 

40
  Durchschnitt steuerbares Einkommen für Alleinstehende: CHF 33'397 (Genossenschaftler), CHF 46'460 

(Nicht-Genossenschaftler); Durchschnitt steuerbares Einkommen für Verheiratete: CHF 65'000 (Genossen-

schaftler), CHF 90'116 (Nicht-Genossenschaftler) 
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Planung und Realisierung von neuem Wohnraum (sotomo, 2017a und Schellenbauer, 

2014). 

3.2.2 Wirkungsweise der Subjektförderung 

Im Rahmen der Subjektförderung erhalten nur berechtigte Haushalte (sprich: Haushalte, die 

gewisse objektiv messbare Kriterien erfüllen) Zuschüsse, ohne dass angebotsseitig auf dem 

Wohnungsmarkt eingegriffen wird. Es resultieren zwei Effekte: 

▪ Preiseffekt: Der relative Preis für Wohnraum fällt (d.h. im Vergleich zu anderen Kon-

sumausgaben wird Wohnraum verbilligt). 

▪ Einkommenseffekt: Das verfügbare Haushaltseinkommen steigt. 

Dabei ist zu erwarten, dass der Einkommens- und Preiseffekt insgesamt zu einem gestei-

gerten Wohnkonsum der unterstützten Haushalte führen (vgl. hierzu Kapitel 6). Ferner ga-

rantiert ein System der Subjektförderung den marktorientierten Bauträgern durch das ganze 

Preissegment hinweg marktgerechte Renditen, was Anreize zur Bautätigkeit schafft 

(Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 2015). 

Die Kosten der öffentlichen Hand sind bei der Subjekthilfe transparent, was auch eine Bewer-

tung der Effektivität und Effizienz des Fördersystem vereinfacht. Je nach Ausgestaltung 

der Subjektförderung kann der Finanzierungsaufwand, für den die Steuerzahlenden auf-

zukommen haben, höher oder tiefer ausfallen. Eine gut umgesetzte Subjektförderung er-

möglicht auch unmittelbare Anpassungen der Zuschüsse an sich verändernde Bedingun-

gen der Haushalte, womit die Gefahr einer Fehlallokation von staatlichen Mitteln minimiert 

wird. Aus gesellschaftlicher Sicht nachteilig könnten sich hingegen allfällige durch die er-

höhte Kaufkraft der Haushalte ausgelöste Preissteigerungen erweisen. So wird insbeson-

dere befürchtet, dass die Vermieter als Folge der künstlich erhöhten Zahlungsbereitschaft 

höhere Mieten durchsetzen können (BWO, 2014). Auf diesen Punkt wird in Kapitel 6 ver-

tieft eingegangen. 

3.2.3 Vergleich der Förderansätze 

Das Ziel der Objekt- und der Subjektförderung ist weitgehend dasselbe: Letztlich sollen 

bedürftige Haushalte entlastet werden. Staatliches Handeln erzeugt jedoch nicht nur Nut-

zen, sondern regelmässig auch Kosten und Zielkonflikte. Nicht beabsichtigte Wirkungen, 

die im Rahmen der Beurteilung der Effektivität und Effizienz der Objektförderung zu be-

rücksichtigen sind, umfassen die nachfolgenden: 

▪ Fehlende Zielgenauigkeit: Da gerade auch in den Wohnungsbaugenossenschaften 

viele nicht bedürftige Haushalte vertreten sind, ist die Verteilung der Fördermittel im 

Rahmen der Objekthilfe oft wenig zielgerichtet. Einerseits erreicht die Förderung nicht 

alle bedürftigen Haushalte, andererseits profitieren auch nicht bedürftige Haushalte 

von der Objekthilfe, obwohl sie diese nicht benötigen. 
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▪ Lock-in Effekt: Die Objektförderung begünstigt durch den Lock-in Effekt das Ausei-

nanderdriften von Bestands- und Marktmieten, was gewisse Haushalte, beispielsweise 

junge Familien mit Kindern, benachteiligt. 

▪ Segregation: Von verbilligten Liegenschaften profitieren im System der Objektförde-

rung, wie gezeigt, unter Umständen auch nicht bedürftige Haushalte aus dem Mittel-

stand. Das wird teilweise als ungerecht angesehen. Zu bedenken ist jedoch gleichzeitig, 

dass vergünstigte Siedlungen, die nur für Haushalte in schwierigen Lebenslagen zu-

gänglich sind, die Segregation verstärken können. 

▪ «Rent seeking»: Da es im System der Objektförderung schwierig ist, sicherzustellen, 

dass die geförderten Wohnungen effektiv nur bedürftigen Haushalten zukommen, 

muss davon ausgegangen werden, dass diese der Art Förderung starke Anreize für 

«Rent seeking» schafft. Dass also von grundsätzlich nicht bedürftigen Haushalten Res-

sourcen aufgewendet werden, um möglichst auch in den Genuss von verbilligtem 

Wohnraum zu kommen (BSS, 2012). 

▪ Verringerte Bautätigkeit: Insgesamt kann durch die Objektförderung im Endresultat 

die Bautätigkeit im tieferen Preissegment abgeschwächt werden, was tendenziell zu ei-

ner Verschärfung der Anspannungen auf dem Wohnungsmarkt führt. 

▪ Mitnahmeeffekte: Es lässt sich nicht ausschliessen, dass viele der geförderten Baupro-

jekte auch ohne staatliche Mittel realisiert worden wären, womit die staatlichen Res-

sourcen nicht effizient genutzt werden. 

▪ Fehlende Kostentransparenz: Durch unter anderem den Lock-In Effekt und die verrin-

gerte Bautätigkeit entstehen gesellschaftliche Kosten der Objektförderung, die intrans-

parent und schwer zu quantifizieren sind.  

Die Subjektförderung vermeidet diese unerwünschten Effekte auf die jeweiligen Akteure 

und die Volkswirtschaft weitgehend und weist somit grundsätzlich eine höhere Effizienz 

und Effektivität als die Objektförderung auf. Sie besticht insbesondere durch eine hohe 

Transparenz der Kosten und eine zielgenaue Wirkung. Gleichzeitig geht jedoch auch sie 

mit gewissen Herausforderungen einher: 

▪ Finanzierungsaufwand: Die Kosten der Subjektförderung können hoch ausfallen. 

Letztlich hängen diese jedoch stark von der Ausgestaltung des Fördersystems ab und 

können daher von der öffentlichen Hand bis zu einem gewissen Grad gesteuert werden 

(vgl. hierzu Kapitel 5). Wichtig ist es aber, bei einem Kostenvergleich der Systeme die 

Opportunitätskosten der Objektförderung mitzuberücksichtigen. Deren Vernachlässi-

gung führt nämlich – wie nachfolgend in Abschnitt 3.3 aufgezeigt – dazu, dass die Kos-

ten der Objektförderung im politischen Prozess regelmässig unterschätzt werden. 

▪ Preisdruck auf dem Wohnungsmarkt: Die staatliche Erhöhung der Kaufkraft und so-

mit der Zahlungsbereitschaft einkommensschwacher Haushalte kann Preisanstiege auf 

dem Wohnungsmarkt begünstigen. Wenn die Vermieter die staatlichen Zuschüsse an-

tizipieren und in die Mieten einkalkulieren, kann dies zu Mietpreissteigerungen führen 

und somit dem Ziel bedürftige Haushalte zu entlasten entgegenlaufen. 
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Tabelle 1 fasst die Auswirkungen der beiden Systeme auf die jeweiligen Akteure und die 

Volkswirtschaft nochmals überblicksmässig zusammen. 

Tabelle 1: Übersicht der Beurteilung der Förderansätze 

Quelle: BWO (2014), BWO (2016), Wohnbaugenossenschaften Schweiz (2015), sotomo (2017a), BSS. Volkswirt-

schaftliche Beratung AG (2012), Salvi (2011) und Schellenbauer (2014). 

Akteure Objektförderung Subjektförderung 

Haushalte ▪ Profitieren von tieferen Wohnkos-

ten; Begünstige sind aber nicht nur 

bedürftige Haushalte, sondern al-

lenfalls auch nicht bedürftige Haus-

halte 

▪ Fördert – abhängig von der konkre-

ten Ausgestaltung – die soziale 

Durchmischung 

▪ Von tieferen Wohnkosten profitie-

ren gezielt bedürftige Haushalte 

▪ Fördert die soziale Durchmi-

schung 

 

Bauträger ▪ Marktorientierte Bauträger: Sehen 

sich insbesondere im Segment des 

günstigen Wohnungsbaus Mieten 

unter der Marktniveau gegenüber, 

was die Anreize zu bauen mindert  

▪ Gemeinnützige Bauträger: Profitie-

ren von Vorzugsrechten und -zin-

sen 

▪ Marktorientierte Bauträger: Erhal-

ten marktgerechte Renditen in al-

len Preissegmenten, was Anreize 

für bedarfsgerechtes Bauen setzt  

 

Staat und Steuerzahlende ▪ Verwaltungsaufwand ist wenig 

transparent 

▪ Hohe Opportunitätskosten durch 

entgangene Erträge; dies entspricht 

fehlenden Einnahmen, für welche 

die Gesamtheit der Steuerzahlenden 

aufkommen muss 

▪ Transparenter Verwaltungsauf-

wand 

▪ Allenfalls vergleichsweise hohe Fi-

nanzierungsausgaben für den 

Staat und letztendlich die Steuer-

zahlenden (abhängig von der Aus-

gestaltung des Systems) 

Volkswirtschaft ▪ Fehlende Kostentransparenz, was 

eine Einschätzung der Effizienz und 

Effektivität des Fördersystems er-

schwert 

▪ Verzögerte Wirkung auf das Ange-

bot und somit auf die zu entlasten-

den Haushalte 

▪ Effekt auf die Bautätigkeit unklar, 

da Anreize für gemeinnützige und 

private Bauträger zu bauen unter-

schiedlich 

▪ Ineffizient eingesetzte Ressourcen, 

da von tieferer Miete nicht nur be-

dürftige und nicht alle bedürftige 

Haushalte profitieren  

 

▪ Kostentransparenz gegeben, was 

eine Untersuchung der Effizienz 

der Massnahme vereinfacht 

▪ Unmittelbare Wirkung auf die 

Nachfrage nach Wohnraum und 

somit auf die zu entlastenden 

Haushalte 

▪ Divergenz zwischen Wohnbedarf 

und tatsächlichem Wohnkonsum 

wird minimiert, da nur bedürftige 

Haushalte von der Massnahme di-

rekt profitieren 

▪ Es werden Anreize zur Bautätig-

keit gesetzt 

▪ Gefahr von Mietsteigerungen 

durch erhöhte Kaufkraft der Haus-

halte 
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3.3 Kosten der Förderungen 

Wie bereits im vorangehenden Abschnitt 3.1 angesprochen, ist ein Vergleich der Kosten der 

Objekt- und die Subjektförderung herausfordernd. Für die einzelnen Förderansätze erge-

ben sich die folgenden Probleme:41 

▪ Bei der Objektförderung werden die für den Staat resultierenden Einnahmeausfälle 

nicht ausgewiesen. Deshalb muss der entgangene Ertrag von vergünstigten Darlehen, 

Baurechten oder Mieten, der als Opportunitätskosten von der Allgemeinheit getragen 

wird, mit Hilfe von Annahmen geschätzt werden.42  

▪ Der Umfang der Subjektförderung lässt sich demgegenüber relativ einfach quantifizie-

ren; es handelt sich um direkte Zuschüsse des Staates an die Haushalte. Allerdings be-

steht auch hier eine gewisse Intransparenz, da die Zuschüsse, die innerhalb der Sozial-

hilfe und der EL für das Wohnen ausgegeben werden, in der Regel nicht als Einzelbe-

träge ausgewiesen werden. Auch zu deren Bestimmung muss mit Annahmen gearbeitet 

werden. 

Ein exakter Kostenvergleich der heutigen Förderansätze lässt sich mit den öffentlich ver-

fügbaren Daten somit nicht erstellen. Basierend auf Daten des Bundesamts für Wohnungs-

wesen43 und der Kantone44, bestehenden Schätzungen aus Studien45 sowie eigenen Berech-

nungen zu den Opportunitätskosten in Form von entgangenen Zins- und Baurechtserträ-

gen, ist aber eine grobe Schätzung der jährlichen Kosten der Subjekt- und Objektförderung 

möglich. Zu berücksichtigen dabei ist insbesondere, dass diese Schätzung die gesellschaft-

lichen Kosten der Objektförderung, die beispielsweise durch eine verringerte Mobilität der 

Haushalte oder eine geringere Bautätigkeit entstehen, nicht miteinbezieht. In diesem Sinne 

sind die nachfolgend präsentierten Zahlen als jährliche Richtwerte der für den Staat anfal-

lenden Kosten der Subjekt- und Objektförderung zu verstehen.  

 

41
  Auf eine Quantifizierung der Indirekten Hilfe wird nachfolgend verzichtet. Einerseits, weil sich eine sinn-

volle Quantifizierung nur schwer bewerkstelligen lässt und andererseits, weil dies im Rahmen vorliegen-

der Studie, die inhaltlich auf einen allfälligen Systemwechsel von der Objekt- zur Subjekthilfe fokussiert, 

keinen direkten Mehrwert schaffen würde. 

42
  Dabei handelt es sich um nicht realisierte Erträge: Die begünstigten Haushalte profitiert davon, dass der 

Staat auf diese Erträge verzichtet. 

43
  Bei den Daten des BWO (2018) handelt es sich um den hypothekarischen Referenzzinssatz und Daten zum 

Anteil gemeinnütziger Wohnungen in der Schweiz (vgl. Anhang B, Tabelle 6). 

44
  Angefragt wurden Daten bei denjenigen Kantonen, die Instrumente der Objektförderung kennen. Dies ist 

der Fall in den Kantonen Zürich, Zug, Wallis, Waadt, Neuenburg, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Genf. 

Aufgrund fehlender Daten wurden für die Kantone Genf und Waadt Annahmen für die Anzahl geförder-

ter Haushalte vorgenommen, sodass eine Schätzung für die Zuschüsse pro geförderten Haushalt erstellt 

werden konnte (vgl. Anhang B, Tabelle 10). 

45
  EBP (2017), Lehmann (2018) und Ecoplan (2020). 
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Tabelle 2: Jährliche Kostenschätzung der Förderansätze 

Förderansatz/Instrument Ausgaben 

in CHF 

(Mio./Jahr) 

Opportunitäts-

kosten in CHF 

(Mio./Jahr) 

Opportunitätskosten/ Zu-

schuss pro geförderten 

Haushalt in CHF (pro Jahr)   

Objektförderung    

 Verwaltungsebene Bund    

- Fond de Roulement  57 6.6 250 

 Verwaltungsebene Kanton
46

    

- Zinslose Darlehen Kanton Zürich 9.3 3.5 1’420 

- Zinslose Darlehen Kanton Zug 0.9 0.09 400 

- Darlehen Kanton Genf 10 3.5 1’500 

- Darlehen Kanton Waadt 6.9 1.4 1’170 

- Vergünstigte Darlehen Kanton Neuenburg 1.9 0.2 340 

- «A fonds perdu»-Beiträge Kanton Wallis 1.5 - 18’750 

 Verwaltungsebene Gemeinde
47

    

- Öffentliche (kommunale) Wohnliegen-

schaften (Hochrechnung Schweiz) 

 260 bis 533 2'907 bis 5’985 

- Vergabe von gemeinnützigen Bau-

rechtsparzellen (Hochrechnung Schweiz) 

 282 10’100 

 

Schätzung Objektförderung 88 560 bis 830 Ø 3’696 bis 5’511* 

    

Subjektförderung    

 Verwaltungsebene Kanton    

- Wohnhilfe im Rahmen der Sozialhilfe  1’000  6’410 

- Wohnhilfe im Rahmen der EL  665  3’810 

- Subjektförderung in Basel-Stadt  11  5’180 

- Subjektförderung Genf 27  4'070 

Schätzung Subjektförderung 1’700  Ø 5’021* 

Quelle: Swiss Economics auf Basis von Quellen vermerkt im Anhang B, Tabelle 10.                                              

*Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um gewichtete Durchschnitte (Gewichtung = Anzahl geför-

derte Haushalte). 

 

46
  Zusätzlich fördern auch die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt den vergünstigen Wohnungsbau. 

So fördert der Kanton Basel-Landschaft im Rahmen des Wohnbauförderungsgesetzes, das seit dem 1. Ja-

nuar 2024 in Kraft ist, mit verschiedenen Instrumenten den Wohnbau für Bevölkerungskreise, die in 
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Ausgewiesen werden in Tabelle 2 die Ausgaben und Opportunitätskosten je Förderinstru-

ment und pro geförderte Wohnung/Haushalt. Bei den Ausgaben handelt es sich entweder 

um tatsächliche Ausgaben oder um für die Schweiz hochgerechnete Werte. Bei den Oppor-

tunitätskosten handelt es sich hingegen stets um Schätzungen. Die Berechnungen sowie die 

zugrundeliegenden Datenquellen und Annahmen finden sich im Anhang B (Tabelle 10).  

3.3.1 Kosten der Objektförderung 

Für die Kostenschätzung der Objektförderung wurden die Ausgaben und Opportunitäts-

kosten der Instrumente auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene berücksichtigt. Auf 

Bundesebene handelt es sich um die Kosten des Fonds de Roulement.48 Auf kantonaler Ebene 

werden die Ausgaben und Opportunitätskosten der (überwiegend) zinslosen Darlehen für 

diejenigen Kantone berücksichtigt, die über entsprechende Instrumente verfügen und diese 

auch nutzen. Dies sind die Kantone Zürich, Zug, Wallis, Waadt, Basel-Landschaft, Basel-

Stadt, Neuenburg und Genf. Schliesslich wird das Ausmass der kommunalen Objektförde-

rung mittels einer Hochrechnung anhand der Opportunitätskosten (i) entgangener Bau-

rechtserträge von gemeinnützigen Wohnbauträgern und (ii) entgangener Mietzinsbeiträge 

kommunaler Wohnliegenschaften geschätzt. 

Bei den in Tabelle 2 ausgewiesenen Ausgaben für Darlehen auf Bundes- und Kantonsebene 

handelt es sich um die tatsächlichen Beträge aus dem Jahr 2023. Ausnahme hiervon bilden 

die Zahlen für die Kantone Genf und Waadt, für die keine aktuellen Informationen vorlie-

gen. Für diese Kantone wurden deshalb Zahlen des BWO aus dem Jahr 2017 verwendet 

(vgl. BWO, 2018). Die ausgewiesenen Opportunitätskosten der Darlehen ergeben sich so-

dann aus dem (teilweisen) Zinsverzicht gegenüber dem üblicherweise zur Anwendung 

kommenden hypothekarischen Referenzzinssatz des BWO, der aktuell 1.75 Prozent be-

trägt.49 Beim Fonds de Roulement handelt es sich dabei ausschliesslich um vergünstigte Dar-

lehen. Die Darlehen auf Kantonsebene werden hingegen auch zinslos vergeben. Bei den 

 

bescheidenen oder mittleren finanziellen Verhältnissen leben (siehe https://www.baselland.ch/politik-und-

behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/kiga/wohnbaufoerderung [21.03.2024]). 

Die Kosten dieser Instrumente lassen sich dementsprechend noch nicht quantifizieren. Der Kanton Basel-

Stadt vergibt nur in sehr geringem Umfang vergünstigte Darlehen, weshalb auch diese hier nicht ausge-

wiesen sind (vgl. Anhang B, Tabelle 14). 

47
  Zusätzlich vergeben Gemeinden auch vergünstigte Darlehen zur Wohnbauförderung an gemeinnützige 

Wohnbauträger. Diese beliefen sich beispielsweise in der Stadt Zürich im Jahr 2022 auf ca. CHF 1 Mio. 

Siehe https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-

stadtrates/geschaeftsbericht_u_rechnung/geschaeftsbericht-2022.html [10.04.2024]. Daraus ergeben sich 

auch auf kommunaler Ebene Opportunitätskosten in Form entgangener Zinserträge. Diese sind quantita-

tiv schwierig zu erfassen, spielen jedoch in Bezug auf den Gesamtumfang der Förderung auf kommunaler 

Ebene eine geringfügige Rolle. 

48
  Die Bürgschaften des Bundes waren in der jüngeren Vergangenheit nicht ausgabenwirksam (vgl. Ab-

schnitt 3.1.1), weshalb sie für die Schätzung nicht berücksichtigt wurden. 

49
  Siehe https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/mietrecht/referenzzinssatz.html [19.03.2024]. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/kiga/wohnbaufoerderung
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/kiga/wohnbaufoerderung
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/geschaeftsbericht_u_rechnung/geschaeftsbericht-2022.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/geschaeftsbericht_u_rechnung/geschaeftsbericht-2022.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/mietrecht/referenzzinssatz.html
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Darlehen im Kanton Genf und Waadt wird ferner angenommen, dass es sich um zinslose 

Darlehen handelt, da hier keine Transparenz herrscht.50  

Die Opportunitätskosten der Objektförderung, die sich aus der vergünstigten Vermietung 

von Wohnungen im Eigentum der öffentlichen Hand ergeben, wurden wie folgt ermittelt: 

Ausgehend von einer Erhebung des BFS zu den Eigentumsverhältnissen von Mietwohnun-

gen wurde der Bestand an Wohnungen der öffentlichen Hand pro Kanton ermittelt. Dieser 

lag im Jahr 2022 insgesamt bei 89'100 Wohnungen (3.9 Prozent des Mietwohnungsbestan-

des). Rund ein Viertel davon sind im Eigentum der Städte Zürich (15'700) und Genf 

(6'300).51 Anschliessend wurde auf der Grundlage der kantonalen Durchschnittsmieten eine 

Schätzung der entgangenen Mieteinnahmen der öffentlichen Hand erstellt. Da keine Daten 

zu den Mieten von Wohnungen im kommunalen Besitz öffentlich zugänglichen sind, 

wurde hier auf Auswertungen des Statistischen Amts des Kanton Zürich zurückgegriffen 

(Statistisches Amt Kanton Zürich, 2023). Diesen lässt sich entnehmen, wie stark die Mieten 

von gemeinnützigen Eigentümern in der Stadt Zürich und in Winterthur von den Bestands-

mieten von Wohnungen im Privatbesitz abweichen. Mit den Zahlen des Statistischen Amts 

des Kantons Zürich wurde eine Hochrechnung für die Schweiz vorgenommen. Da die Ab-

weichung in Zürich grösser ausfällt als in Winterthur, werden zwei Werte berechnet. Dem-

nach betragen die Opportunitätskosten der Objektförderung aus dem kommunalen Be-

stand pro Jahr zwischen CHF 260 Mio. (basierend auf den Werten von Winterthur) und 

CHF 533 Mio. (basierend auf den Werten von Zürich). 

Abbildung 8 zeigt die maximalen jährlichen Opportunitätskosten pro Kanton. Dabei ent-

fallen auf die Kantone Genf und Zürich, die zusammen rund einen Viertel aller öffentlichen 

Wohnungen besitzen, 35 Prozent der entgangenen Mieteinnahmen. Aus Abbildung 8 er-

hellt sich auch, dass Wohnungen im Eigentum der öffentlichen Hand nicht in allen Kanto-

nen den gleichen Stellenwert als wohnungspolitisches Instrument einnehmen. In den Kan-

tonen Glarus und Uri etwa scheint es keine Wohnungen im öffentlichen Eigentum zu ge-

ben.  

Lehmann (2018) schätzt die potenziell entgangenen Baurechtseinnahmen von gemeinnüt-

zigen Wohnbauträgern für die Stadt Zürich.52 Basierend auf diesen Schätzungen wird eine 

Hochrechnung für alle gemeinnützigen Wohnungen in der Schweiz vorgenommen. Dabei 

 

50
  Vgl. Spalte «Annahmen» in Tabelle 10, Anhang B. 

51
   Seit dem Jahr 2022 veröffentlicht das BFS eine weitere Statistik zu den Eigentümertypen (vgl. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/gebaeude/eigentuemer-wohnge-

baeude.assetdetail.22707037.html). Es werden jedoch nur Gebäude und keine Wohnungen gezählt. Zudem 

wird die öffentliche Hand nicht explizit als Eigentümertyp ausgewiesen.   

52
  Lehmann (2018) berechnet zunächst ausgehend von den Baurechtseinnahmen der Stadt Zürich den Markt-

wert der Baurechtsparzellen, um dann die marktgerechten Baurechtseinnahmen mit einem marktgerech-

ten Baurechtszins von 3 Prozent zu bestimmen. Die Opportunitätskosten ergeben sich aus der Differenz 

zwischen den geschätzten marktgerechten Baurechtseinnahmen und den tatsächlichen Baurechtseinnah-

men. Diese werden von Lehmann (2018) für die Stadt Zürich auf ca. CHF 130 Mio. geschätzt. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/gebaeude/eigentuemer-wohngebaeude.assetdetail.22707037.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/gebaeude/eigentuemer-wohngebaeude.assetdetail.22707037.html
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wird angenommen, dass der Anteil gemeinnütziger Wohnungen, die auf kommunalen 

oder städtischem Baurechtsland stehen, in allen Schweizer Gemeinden (wie in der Stadt 

Zürich) bei 15 Prozent liegt. Da der Marktwert einer Baurechtsparzelle – und entsprechend 

auch der entgangene Ertrag – in der Stadt Zürich vermutlich höher als in den meisten an-

deren Gemeinden der Schweiz ausfällt, ist diese Hochrechnung im Sinne eines Maximal-

wertes zu verstehen.  

Abbildung 8: Geschätzte entgangene Mieteinnahmen im Jahr 2022 

 

Quelle: Swiss Economics auf Basis der in Tabelle 10, Anhang B vermerkten Quellen. 

Insgesamt ergeben sich so jährliche direkte Ausgaben im Umfang von CHF 88 Mio. und 

jährliche Opportunitätskosten im Umfang zwischen CHF 560 Mio. und CHF 830 Mio. für 

die Objektförderung in der Schweiz. Dies entspricht durchschnittlichen Opportunitätskos-

ten zwischen ca. CHF 3’700 und CHF 5’500 pro geförderte Wohnung. Auffallend ist dabei, 

dass die Kosten der verbilligten Vergabe von Wohnungen und Baurechtszinsen auf Ge-

meindeebene – verglichen mit den entsprechenden Kosten auf Kantons- und Bundesebene 

– relativ stark ins Gewicht fallen. Es zeigt sich somit, dass die staatlichen Kosten der Ob-

jektförderung zu tief veranschlagt werden, wenn die Opportunitätskosten vernachlässigt 

werden. Die Schätzung in Tabelle 2 verdeutlicht, dass die potenziellen Erträge aus einer 

marktgerechten Darlehens-, Miet- und Baulandvergabe substanziell sind und deren Nicht-

betrachtung einen Kostenvergleich der Fördersysteme stark verfälscht. Bei einem konse-

quenten Systemwechsel könnten somit letztlich erhebliche Mittel zur Finanzierung der 

Subjektförderung freigesetzt werden. 
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3.3.2 Kosten der Subjektförderung 

Da die reine Subjektförderung – wie erwähnt – nur auf kantonaler Ebene erfolgt, ergibt sich 

die Kostenschätzung aus der Summe der entsprechenden Ausgaben in den Kantonen Genf 

und Basel-Stadt sowie einer Schätzung des Wohnkostenanteils der Sozialhilfe und der EL. 

Ersteres findet sich in der Finanzstatistik der Sozialhilfe im weiteren Sinne des BFS53 sowie 

in den gelieferten Daten des Kantons Genf und beträgt für beide Kantone zusammen CHF 

38 Mio. Für die Schätzung des Wohnkostenanteils der Sozialhilfe und der EL wird Ecoplan 

(2020) hinzugezogen. 

Ecoplan (2020) berechnet den Anteil der Ausgaben, den Sozialhilfe- und Ergänzungsleis-

tungsbezüger ohne Unterstützung für ihre Wohnkosten aufwenden. Dieser Anteil wird mit 

der Sozialhilfe bzw. der EL der Bezüger multipliziert, um die Ausgaben zu berechnen, die 

für das Wohnen aufgewendet werden. Daraus ergibt sich ein Umfang von insgesamt ca. 

CHF 1'700 Mio. für die schweizweite Subjektförderung. Da die Schätzung von Ecoplan 

(2020) jedoch lediglich Personen, die selbstbestimmt wohnen berücksichtigt, bleiben Perso-

nen, die in Heimen wohnen, unberücksichtigt. Da die Unterstützung, die diesen Personen 

zukommt, zumindest in Teilen deren Wohnkosten betreffen, kann gefolgert werden, dass 

die tatsächlichen Kosten der Subjektförderung etwas höher als CHF 1'700 Mio. ausfallen 

dürften. Auf die Anzahl der geförderten Haushalte bezogen, ergibt sich ein durchschnittli-

cher Zuschuss von etwa CHF 5'000. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass schon heute in der Schweiz Subjektförderung in be-

achtlichem Ausmass betrieben wird. Diese wird aber teilweise «versteckt» innerhalb der 

bestehenden Fördersystemen ausbezahlt. Quantitativ ist nicht die Fördersumme der viel 

diskutierten Objektförderung, sondern die Fördersumme der Subjektförderung am gröss-

ten. Die geschätzte durchschnittliche Förderung pro Haushalt für die beiden Ansätze ist 

hingegen vergleichbar und liegt bei ca. CHF 4'000 bis CHF 5'500. Somit ist die Subjektför-

derung pro geförderten Haushalt nicht viel teurer als die Objektförderung, jedoch zielge-

richteter, da nur bedürftige Haushalte unterstützt werden. 

  

 

53
  Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.24265439.html 

[19.03.2024]. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.24265439.html
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Zentrale Ergebnisse 

▪ In der Schweizer Wohnungspolitik können grundsätzlich zwei direkte Förderansätze unter-

schieden werden: Objekthilfe und Subjekthilfe. Die Objekthilfe kommt dabei auf allen Verwal-

tungsebenen (Bund, Kantone und Gemeinden) häufiger zum Einsatz als die direkte Subjekthilfe. 

▪ Das Hauptproblem der Objektförderung ist, dass sie wenig zielgenau ist – es werden auch 

Haushalte entlastet, die nicht bedürftig sind. Dies im Gegensatz zur Subjektförderung, die nur 

einkommensschwachen Haushalten zugutekommt. Nachteil der Subjektförderung ist jedoch, 

dass sie unter Umständen hohe Kosten verursacht und Mietpreiserhöhungen begünstigen kann. 

▪ Die direkten Kosten der Objektförderung in der Schweiz betragen rund CHF 88 Mio. Zusätzlich 

verursacht die Objektförderung für den Staat aber auch indirekte Kosten, etwa in Form von 

entgangenen Zins-, Miet- und Baurechtserträgen. Diese Opportunitätskosten werden für die 

Schweiz auf jährlich CHF 560 Mio. bis CHF 830 Mio. geschätzt. Nicht berücksichtigt wurden 

dabei weitere gesellschaftlichen Kosten der Objektförderung, etwa aufgrund einer verringerten 

Bautätigkeit oder Mobilität der Haushalte. 

▪ Auch heute schon wird in der Schweiz Subjektförderung betrieben, dies hauptsächlich in Form 

von Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen (EL). Insgesamt schätzen wir die Kosten der Subjekt-

hilfe auf jährlich CHF 1'700 Mio. Quantitativ wird somit bereits heute mehr Subjekt- als Objekt-

förderung betrieben. 

▪ Die Kosten pro unterstützten Haushalt belaufen sich in beiden Fördersystemen auf ca. CHF 

4’000  is CHF 5’500 pro Jahr. Damit ist die bestehende Subjektförderung nicht wesentlich teurer 

als die Objektförderung. Durch die stärkere Zielgerichtetheit wird jedoch bei ähnlichen Kosten 

ein grösserer Nutzen erzielt, weshalb die Subjektförderung effizienter ist. 
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4 Modelle der Subjektförderung  

Die Kernelemente der bestehenden (reinen) Subjektfördersysteme ähneln sich und finden 

sich in abgewandelter Form in verschiedenen in der Praxis gelebten Modellen wieder. 

Nachfolgend werden daher zuerst die Kernelemente der Subjektförderung besprochen 

(Abschnitt 4.1), um dann deren praktische Anwendung aufzuzeigen (Abschnitt 4.2). 

4.1 Grundlagen der Subjektförderung 

Gemäss Gerheuser (2001) umfassen die zwei wesentlichen Elemente der Subjektförderung 

die Anspruchsvoraussetzungen und die Beitragsermittlung. Übergeordnetes Ziel der Sub-

jektförderung ist dabei stets, die Wohnkostenbelastung einkommensschwacher Haushalte 

auf ein tragbares Mass zu reduzieren. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen An-

spruchsvoraussetzungen und Beitragsermittlung so ausgestaltet werden, dass zielgrup-

pen-, situations- und bedarfsgerechte Beiträge resultieren. Zielgruppengerecht sind die Bei-

träge, wenn nur bedürftige Haushalte davon profitieren und eine klare Abgrenzung zur 

Sozialhilfe und zu den EL erfolgt. Situationsgerecht bedeutet, dass die Beiträge die regionale 

Wohnungsmarktsituation sowie das Einkommens- und Mietpreisniveau berücksichtigen. 

Bedarfsgerecht schliesslich impliziert, dass die Beiträge sicherstellen, dass die Wohnkosten-

belastung bei angemessener Wohnungsgrösse auf ein tragbares Mass reduziert wird und 

das verbleibende Einkommen für den Lebensunterhalt ausreicht. 

Anspruchsvoraussetzungen 

Um die Subjekthilfe zielgruppen-, situations- und bedarfsgerecht auszugestalten, müssen 

die Anspruchsvoraussetzungen entsprechend festgelegt werden. Zu berücksichtigen ist in 

diesem Zusammenhang: 

▪ Mieterinnen vs. Eigentümerinnen: Grundsätzlich können die Wohnkosten für Mieter 

und Eigentümer die Tragbarkeitsschwelle überschreiten. Es ist deshalb zu entscheiden, 

ob nur für Mieterinnen ein Anspruch auf Subjektförderung besteht oder auch für Ei-

gentümerinnen.  

▪ Unter- und Obergrenze der Haushaltseinkommen: Die Idee der Subjekthilfe ist, dass 

Haushalte unterstützt werden, die ohne Sozialhilfe auskommen, sich aber gleichwohl 

in einer finanziell prekären Situation befinden. Die Einkommensuntergrenze, die zum 

Bezug von Subjekthilfe berechtigt, sollte daher das Einkommen darstellen, ab dem kein 

Anspruch auf Sozialhilfe mehr besteht. Darüber hinaus ist auch eine Obergrenze zu 

bestimmen, ab welcher der Anspruch auf Subjekthilfe erlischt. Die Grenzen sind dabei 

in Abhängigkeit der Haushaltsgrösse zu definieren, um den unterschiedlichen Wohn-

bedürfnissen und den damit verbundenen Wohnkosten Rechnung zu tragen. 

▪ Befristung der Beiträge: Der Anspruch auf Subjekthilfe ist in regelmässigen Abständen 

(z.B. jährlich) zu überprüfen. 
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Beitragsermittlung  

Die Subjekthilfe soll der Differenz zwischen der tatsächlichen und der zumutbaren Wohn-

kostenbelastung der anspruchsberechtigten Haushalte entsprechen. Für die Beitragsermitt-

lung sind die folgenden Kriterien relevant: 

▪ Haushaltseinkommen: Ein zentrales Bemessungskriterium für die Wohnkostenbelas-

tung und somit für die Höhe der Beiträge ist das aktuell verfügbare Einkommen eines 

Haushalts. 

▪ Vermögen: Um nur wirklich bedürftige Haushalte zu unterstützen, sollte das Vermö-

gen der Haushalte mitberücksichtigt werden und anteilsmässig zum verfügbaren Ein-

kommen dazugerechnet werden. 

▪ Wohnkosten: Die Bruttowohnkosten (also inklusive Neben- und Energiekosten) sind 

als Bemessungskriterium für die Wohnkostenbelastung den Nettowohnkosten vorzu-

ziehen, da sie die effektiven Wohnkosten widerspiegeln. 

▪ Tragbarkeitsgrenze: Die zumutbare Belastungsquote kann wie in Kapitel 2 dargelegt 

fix und einkommensunabhängig sein (und z.B. bei den vom BWO allgemein verwen-

deten 30 Prozent liegen) oder sie kann mit der Höhe des Einkommens variieren. Der 

Förderbetrag entspricht der Differenz zwischen den tatsächlichen Wohnkostenbelas-

tungen und der Tragbarkeitsgrenze.  

▪ Obergrenze der anrechenbaren Wohnkosten: Die Obergrenze gibt den Wert an, bis zu 

dem die Wohnkosten bei der Bemessung der Beiträge anrechenbar sind. Bei der Bestim-

mung dieser Grenze sollte die Haushaltsgrösse, das regionale Mietpreisniveau sowie 

die angemessene Wohnbelegung mitberücksichtigt werden. Dabei wird in der Regel 

davon ausgegangen, dass die Wohnbelegung angemessen ist, wenn Anzahl Zimmer 

und Personen in einem Haushalt übereinstimmen. 

4.2 Praxisbeispiele  

Wie die Anspruchsvoraussetzungen in der Praxis konkret ausgestaltet werden und wie die 

Beitragsermittlung erfolgt, wird in den folgenden Abschnitten aufgezeigt. Es werden die 

Eckwerte der bestehenden Systeme der Subjektförderung in der Schweiz und im Nachbar-

land Deutschland dargestellt. Basierend auf den Praxisbeispielen werden dann in Kapitel 5 

die Kosten verschiedener möglicher Subjektförderungsmodelle auf Bundesebene berech-

net. 

4.2.1 Das Subjekthilfemodell im Kanton Basel-Stadt 

Der Kanton Basel-Stadt verfügt mit dem Mietbeitragsgesetz (MGB)54 seit 1990 über ein woh-

nungspolitisches Fördermodell, das der Subjektförderung zugeordnet werden kann: die 

Familienmietzinsbeiträge. Die gesetzlichen Einzelheiten der Familienmietzinsbeiträge sind 

dabei im MGB geregelt und richten sich grundsätzlich nach den von Gerheuser (2001) 

 

54
  Siehe https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.500 [20.03.2024]. 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.500
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definierten Kriterien der Ziel-, Situations- und Bedarfsgerechtigkeit. Gestützt auf das MGB 

legt der Basler Regierungsrat die Regeln zur Berechnung der Mietzinsbeiträge in der Miet-

beitragsverordnung (MIVO) fest. Die dort enthaltenen Kennzahlen werden regelmässig 

den aktuellen Gegebenheiten angepasst.55 

Das Basler System der Familienmietzinsbeiträge berücksichtig sowohl bei den Anspruchs-

voraussetzungen als auch bei der Bestimmung der effektiv auszuzahlenden Subjekthilfe-

beiträge sozioökonomische Merkmale der Haushalte, die nachfolgend kurz beschrieben 

werden. 

Anspruchsvoraussetzungen 

▪ Mietverhältnis: Die MIVO ist explizit auf Haushalte im Mietverhältnis ausgerichtet und 

schliesst somit Haushalte im Wohneigentum aus. 

▪ Familiensituation: Um anspruchsberechtigt zu sein, muss dem Haushalt mindestens ein 

Kind angehören, das sich überwiegend in diesem Haushalt aufhält. Somit werden in 

diesem Modell Alleinstehende explizit nicht berücksichtigt. 

▪ Wohnort: Nur Haushalte im Kanton Basel-Stadt werden berücksichtigt. Zudem muss 

mindestens ein Elternteil während fünf Jahren vor Antragsstellung ununterbrochen den 

Wohnsitz im Kanton gehabt haben. 

▪ Wohnungsbelegung: Das Verhältnis der Haushaltsmitglieder zur Anzahl Zimmer ist 

im Basler Modell essenziell. Ein Haushalt ist nur anspruchsberechtigt, sofern die Anzahl 

der Zimmer diejenige der Haushaltsmitglieder grundsätzlich nicht übersteigt.56  

▪ Massgebliches Haushaltseinkommen: Das massgebliche Einkommen, das zum Bezug 

von Mietzinsbeiträgen berechtigt, ist im Gesetz über die Harmonisierung und Koordi-

nation von bedarfsabhängigen Sozialleistungen (SoHaG) definiert.57 Es beinhaltet unter 

gewissen Voraussetzungen auch Sozialbeiträge wie EL. Liegt dieses Einkommen jedoch 

über einer gewissen Schwelle, die abhängig von der Personenanzahl im Haushalt ist, 

erlischt der Anspruch auf Mietzinsbeiträge. 

Beitragsermittlung 

Die Höhe der Mietzinsbeiträge richtet sich nach vier Kriterien, wobei das jährliche Maxi-

mum CHF 12'720 beträgt: 

▪ Massgebliches Haushaltseinkommen: In Abhängigkeit der Anzahl Personen im Haus-

halt beeinflusst das Haushaltseinkommen die Höhe der ausbezahlten Beiträge. 

 

55
  Siehe https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.510/versions/5764 [20.03.2024]. 

56
   Ausnahmen bestehen für Einelternhaushalte und bei Wohnungen mit sehr kleinen Zimmern. 

57
  Siehe https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.700 [20.03.2024].  

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.510/versions/5764
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/890.700
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▪ Haushaltsgrösse: Die Anzahl Personen im Haushalt bestimmt, wie hoch das massgebli-

che Einkommen sein darf, um anspruchsberechtigt zu sein. Dies wirkt sich (indirekt) 

wiederum auf die Höhe der ausbezahlten Mietzinsbeiträge aus. 

▪ Massgeblicher Mietzins: Mitbestimmend für die Höhe der Beiträge ist der massgebliche 

Mietzins. Dieser umfasst gemäss Art. 12 MIVO eine vollständige oder pauschale Berück-

sichtigung der Nebenkosten. Die Höhe des Mietszinses ist indes kein Anspruchskrite-

rium an sich. Liegt der Mietzins über einer festgelegten Obergrenze, so wird bei der Bei-

tragsermittlung der Mietzins nur bis zu diesem Maximum berücksichtigt. 

▪ Zimmerzahl: Die Höhe des anrechenbaren massgeblichen Mietzinses ist abhängig von 

der Zimmerzahl. Je mehr Zimmer, desto höher darf der Mietzins sein. Berücksichtigt 

bzw. angerechnet werden jedoch nur die ersten fünf Zimmer. Somit beeinflusst die Zim-

merzahl (indirekt) auch die Beitragshöhe. 

4.2.2 Subjekthilfe über Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen 

Sowohl bei der Sozialhilfe als auch bei den im Rahmen der AHV und IV gesprochenen EL 

werden zum einen Wohnausgaben berücksichtigt, zum anderen auch entsprechende Bei-

träge ausbezahlt. Somit weisen beide Systeme teilweise Charakteristika von Subjekthilfe 

auf (vgl. dazu auch Abschnitt 3.3.2). Grundsätzlich funktionieren die Systeme bezüglich 

Beitragsanspruch und -höhe gleich: Anerkannte Ausgaben werden anerkannten Einnah-

men gegenübergestellt. Wenn die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, ist die Differenz 

durch Sozialhilfe oder EL auszugleichen. Neben der unterschiedlichen Berechnungsart des 

Grundbedarfs gibt es weitere Differenzen bei der Anrechenbarkeit einzelner Positionen 

 

Box 2: «Allocations de logement» im Kanton Genf 

Gemäss dem «Loi générale sur le logement et la protection des locataires» (LGL) handelt es sich bei 

der Wohnbeihilfe im Kanton Genf um eine finanzielle Unterstützung für Mieter. Anspruchsberech-

tigt sind grundsätzlich Mieter, für welche die Wohnkosten einen zumutbaren Anteil ihres Einkom-

mens und Vermögens übersteigen. Darüber hinaus ist der Anspruch an eine von der LGL zugelas-

sene Liegenschaft gebunden. Das Gesetz definiert dabei Kategorien von zulässigen Immobilien. Im 

Wesentlichen handelt es sich dabei um Liegenschaften, die zu einem niedrigen (von Stiftungen 

angeboten) oder mässig niedrigen Mietzins vermietet werden. Mieter in Liegenschaften, die nicht 

der LGL unterliegen, müssen einen gesonderten Antrag für Wohnunterstützung einreichen. Der 

zumutbare Belastungssatz ist gestaffelt nach Einkommen und Wohnbelegung und im «Règlement 

 ’exécution  e  a  oi géné a e su   e  ogement et  a p otection des locataires» (RGL) festgelegt. Die 

Höhe der Wohnunterstützung entspricht der Differenz zwischen der tatsächlichen Miete und der 

durch die Belastungsquote und dem Einkommen ermittelten zumutbaren Wohnkosten. 

Beim Genfer Modell handelt es sich im Prinzip um ein System der (reinen) Subjektförderung. Die 

Ausgestaltung ist im Detail jedoch eher komplex, insbesondere da die Auszahlungen an zugelas-

sene Liegenschaften gebunden sind. Das Genfer Modell ist daher nur eingeschränkt für die gesamte 

Schweiz replizierbar und wird im folgenden Kapitel deshalb nicht weiter berücksichtigt. 

 



 

 

Volkswirtschaftliche Studie zur Subjektförderung | Schlussbericht | 41/71 

zwischen Sozialhilfe und EL (Ecoplan, 2020). Da das Prinzip jedoch generell vergleichbar 

ist, wird nachfolgend auf die EL fokussiert. 

Anspruchsvoraussetzungen 

Ob ein Anspruch auf EL besteht, hängt davon ab, ob die anerkannten Ausgaben die Ein-

nahmen übersteigen. Dabei sind weitere Kriterien zu berücksichtigen. So darf etwa eine 

gewisse Obergrenze an Vermögen nicht überstiegen werden und der Hauptwohnsitz muss 

in der Schweiz sein.58 

Beitragsermittlung 

Bei der Beitragsermittlung sind, wie erwähnt, sowohl Einnahmen als auch Ausgaben zu 

berücksichtigen. Für den Bezug von EL werden die folgenden Ausgaben anerkannt: 

▪ Allgemeiner Lebensbedarf: Abhängig von der Familiensituation (Alleinstehend, Ehe-

paar, Kinder mit Anspruch auf eine Rente) ist ein Pauschalbetrag anrechenbar, der die 

Kosten des allgemeinen Lebensbedarfs decken soll. Bei Haushalten mit Kindern ist die-

ser Beitrag zusätzlich abhängig von Alter und Anzahl der Kinder. 

▪ Wohnkosten: Je nachdem ob die Wohnkosten für eine alleinstehende Person oder ein 

Ehepaar berechnet werden, sind diese nur bis zu einem definierten Maximum anrechen-

bar. Auch die Anzahl der Personen im Haushalt fliesst in die Berechnung mit ein, jedoch 

nur bis zur vierten Person, unabhängig davon, ob es sich um Kinder oder Erwachsene 

handelt. Des Weiteren hängt der maximal anrechenbare Beitrag auch von der Wohnre-

gion ab. Die Anrechenbarkeit gilt sowohl für Mieterinnen als auch für Eigentümerinnen. 

Für Wohnheimbewohner gelten hingegen andere Bestimmungen. 

▪ Weitere Ausgaben: Kosten wie Beiträge an Sozialversicherungen, Unterhaltsbeiträge 

oder Pauschalbeträge für die obligatorische Krankenpflegeversicherung sind ebenfalls 

anrechenbar. 

Sinngemäss bildet somit der Anteil der Wohnkosten an den anrechenbaren Ausgaben die 

Subjekthilfe, die im Rahmen der EL ausbezahlt wird (Ecoplan, 2020). 

4.2.3 Deutsche Subjekthilfe: Das Wohngeld 

Deutschland kennt, im Gegensatz zur Schweiz, ein Subjektförderungsinstrument auf Bun-

desebene: Das Wohngeld, das im Wohngeldgesetz (WoGG) geregelt ist.59 Dieses wurde per 

1. Januar 2023 erheblich ausgebaut, sodass seither mehr Haushalte anspruchsberechtigt 

sind und die Leistungen höher ausfallen. Zudem wurde eine dauerhafte Heizkostenkom-

ponente eingeführt und auch eine Klimakomponente berücksichtigt.60 Zur Grössen-

 

58
  Siehe https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/804/de [27.03.2024]. 

59
  Siehe https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__3.html [22.03.2024]. 

60
  Siehe https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/DE/wohngeld-

plus-gesetz.html [28.03.2023]. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/804/de
https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__3.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/DE/wohngeld-plus-gesetz.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/DE/wohngeld-plus-gesetz.html
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ordnung des Wohngelds: Im Jahr 2021 wurden in Deutschland Wohngelder im Umfang 

von rund EUR 1.4 Mrd. ausbezahlt, was bei 595'300 anspruchsberechtigten Haushalten zu 

einem durchschnittlichen jährlichen Wohngeld von EUR 2'352 führte.61 Die Wohngeldbe-

rechtigung und die Ermittlung der Höhe des Wohngeldes sind nachstehend in Kürze dar-

gelegt. 

Anspruchsvoraussetzungen 

Wohngeldberechtigt sind Mieter und Eigentümer, die ihren Wohnraum selber nutzen. Dar-

über hinaus ist pro Wohnraum immer nur ein Haushaltsmitglied wohngeldberechtigt. 

Vom Wohngeld ausgeschlossen sind Empfänger von bestehenden Sozialhilfeleistungen. 

Beitragsermittlung 

Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach den nachfolgenden Faktoren, wobei sich aus 

den ersten drei Grössen eine zumutbare Wohnkostenbelastungsgrenze je Haushalt ergibt. 

Das Wohngeld berechnet sich aus der Differenz der tatsächlichen Wohnkosten und der zu-

mutbaren Wohnkosten multipliziert mit einem Faktor von 1.15. 

▪ Anzahl berücksichtigter Haushaltsmitglieder: Als Haushaltsmitglieder gelten Ehe-

leute, Lebenspartner und verwandte Haushaltsmitglieder. 

▪ Wohnkosten: Die Wohnkosten des Haushalts sind bis zu einem definierten Maximum 

anrechenbar. Die absolute Höhe der Wohnkosten ist somit kein Ausschlusskriterium. 

Die Obergrenze des ausbezahlten Wohngelds variiert mit der Anzahl Haushaltsmitglie-

der und dem regionalen Preisniveau. Darüber hinaus ist ein Zuschlag auf die Ober-

grenze der anrechenbaren Wohnkosten vorgesehen, wenn die Liegenschaft zur Errei-

chung der Klimaschutzziele beiträgt, und sich daher höhere Wohnkosten ergeben. 

▪ Gesamteinkommen: Das Gesamteinkommen ist die Summe der Jahreseinkommen der 

zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. 

▪ Belastungsgrenze der Wohnkosten: Die zumutbare Belastungsquote variiert mit der 

Anzahl zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder sowie mit der Höhe der Miete und 

des Einkommens. 

 

 

 

 

 

61
  Siehe https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/12/PD22_514_22311.html [18.04.2024]. 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/12/PD22_514_22311.html
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Zentrale Ergebnisse 

▪ Übergeordnetes Ziel der Subjektförderung ist es, die Wohnkostenbelastung einkommensschwa-

cher Haushalte auf ein tragbares Mass zu reduzieren. Um dies zu erreichen, müssen Anspruchs-

voraussetzungen und Beitragsermittlung zielgruppen-, situations- und bedarfsgerecht sein. 

▪ Systeme der reinen Subjektförderung kennen in der Schweiz nur die Kantone Basel-Stadt und 

Genf. Speziell am Basler-Modell ist insbesondere, dass es nur Haushalte im Mietverhältnis und 

mit Kindern berücksichtigt. 

▪ Auch die Sozialhilfe und die EL weisen Charakteristika einer Subjekthilfe auf; beide Systeme 

berücksichtigen die Wohnausgaben und bezahlen entsprechende Unterstützungsbeiträge aus. 

▪ Das deutsche «Wohngeld» stellt ein Beispiel für eine Subjektförderung auf Bundesebene dar. 
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5 Abschätzung der Kosten einer erweiterten Subjekthilfe 

Im vorliegenden Kapitel werden die Kosten verschiedener Subjektförderungsmodelle für 

die Schweiz berechnet. Dazu werden die in Kapitel 4 beschriebenen, existierenden Modelle 

bzw. Teilaspekte dieser Modelle auf die ganze Schweiz ausgedehnt. Damit entstehen Schät-

zungen, wie die direkten Kosten einer schweizweiten Subjektförderung ausfallen würden.  

5.1 Grundlagen der verwendeten Modelle 

Entscheidend für die Schätzung der Kosten einer allfälligen schweizweiten Subjektförde-

rung sind der Empfängerkreis und die Förderbeträge. Würde der Empfängerkreis dabei 

ausschliesslich an die Tragbarkeitsschwelle von 30 Prozent geknüpft, erhielten sehr viele 

Haushalte Subjektförderung. Gemäss den Berechnungen in Kapitel 2 wären über 16.8 Pro-

zent der Schweizer Haushalte anspruchsberechtigt, was jährliche Subjekthilfezahlungen 

von CHF 4.6 Mrd. zur Folge hätte.62 Hier wären die Wohnkosten nicht gedeckelt, was na-

türlich sehr starke Anreize zum Mehrkonsum schaffen würde – auch für Haushalte, die 

heute unter der Tragbarkeitsgrenzen liegen.  

Zur Bestimmung, ob ein Haushalt Anrecht auf Subjekthilfe hat, scheint die Anwendung 

einer starren Tragbarkeitsgrenze deshalb weder zielgerichtet noch zweckmässig. Die nach-

folgend gerechneten Modelle orientieren sich aus diesem Grund an den in Kapitel 4 vorge-

stellten Ansätzen, die über eine «naive» Tragbarkeitsrechnung hinausgehen. So zeigt sich, 

dass die Verwendung mehrerer Kriterien zur Bestimmung der Anspruchsberechtigung – 

wie dies in der Praxis üblich ist – den Empfängerkreis zielgerichtet einschränkt. Die Kosten 

der Subjektförderung werden zudem beschränkt, indem die Förderbeiträge gedeckelt wer-

den. 

Vorliegend werden für zwei Modelle die Kosten einer schweizweiten Subjektförderung be-

stimmt, wobei sich diese Modelle sowohl bezüglich der Eingrenzung der Empfangsberech-

tigten als auch der Höhe der auszuzahlenden Subjekthilfebeiträge unterscheiden:  

▪ Modell «Ergänzungsleistungen»: Das erste Modell basiert auf dem hypothetischen 

Wohnkostenanteil der EL. Alle Haushalte, deren anrechenbare Ausgaben die Einnah-

men übersteigen, erhalten den entsprechenden Wohnkostenanteil als Subjekthilfe aus-

bezahlt. Dabei wird vorliegend kein Rentenanspruch vorausgesetzt (vgl. Abschnitt 

5.1.1). 

▪ Modell «Basel-Stadt»: Das zweite Modell dehnt die Subjektförderung des Kantons Ba-

sel-Stadt auf die Schweiz aus (vgl. Abschnitt 4.2.1). Dieses setzt das Vorhandensein von 

 

62
  Diese Zahl ergibt sich aus den SILC-Daten 2020. Es ist der Betrag, der ausbezahlt werden müsste, damit 

kein Haushalt in der Schweiz mehr als 30 Prozent des Bruttohaushalteinkommens für Wohnkosten aus-

gibt. Da die Zuschüsse der Ausgabenentlastung dienen – und nicht der Einkommensaufbesserung –, müs-

sen sie von den Wohnkosten abgezogen und nicht etwa zum verfügbaren Einkommen addiert werden 

(Gerheuser et al., 1993):  

𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑝𝑟𝑜 𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡 =  𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑒 𝑊𝑜ℎ𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 − 0.3 × 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑒𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛   
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Kindern im Haushalt voraus, weshalb das Modell in einem zweiten Schritt auf Einper-

sonenhaushalte ausgeweitet wird. Dies, weil gemäss Abschnitt 2.3 gerade Alleinste-

hende besondere oft mit hohen Wohnkosten konfrontiert sind. 

Die schweizweiten Kosten der zwei Modelle werden mit den SILC-Daten des Jahres 2020 

geschätzt (vgl. Abschnitt 2.1). Als massgebendes Einkommen wird dabei das um Subjekt-

hilfezahlungen bereinigte Bruttoeinkommen auf Stufe Haushalt verwendet. Dies entspricht 

einer Situation, in der die (teilweise vorhandene) kantonale Subjekthilfe durch eine bun-

desweite Subjektförderung abgelöst würde. Nicht von den Bruttoeinkommen der Haus-

halte abgezogen werden hingegen Sozialhilfe und EL, da sich die Schätzungen ausschliess-

lich auf die Kosten der Subjekthilfe beziehen sollen. Die Wohnkosten beinhalten für Mieter 

die Mietkosten und für Eigentümerinnen die Hypothekarkosten (inkl. Amortisation). Zu-

dem werden – analog der «weiten» Definition der OECD (vgl. Abschnitt 2.2, Fussnote 9) – 

alle Nebenkosten (Heizkosten, Wasser- und Abfallgebühren, Reparaturen, Versicherungen 

usw.) zu den Wohnkosten gerechnet. Die Subjekthilfebeiträge werden individuell für jeden 

Haushalt im SILC-Datenset errechnet und dann anhand der vom BFS erstellten Gewich-

tung auf die gesamte Schweiz extrapoliert. 

5.1.1 Modell «Ergänzungsleistungen» 

Die erste Modellrechnung lehnt sich an die im Rahmen der AHV und IV ausbezahlten EL 

an. Dabei wird das gesetzlich vorgesehene Raster zur Bestimmung der anrechenbaren Aus-

gaben und Einnahmen angewendet (vgl. Abschnitt 4.2.2). Im Vergleich zur bestehenden EL 

ist jedoch ein wichtiger Unterschied zu vermerken: Es wird kein Rentenanspruch voraus-

gesetzt, um Subjekthilfe zu beziehen. Im Modell «Ergänzungsleistungen» sind also all die-

jenigen Haushalte anspruchsberechtigt, deren anrechenbaren Ausgaben die anrechenbaren 

Einnahmen übersteigen. Analog zu Ecoplan (2020) werden Haushalte, deren Mitglieder in 

Heimen oder Spitälern leben, in der Modellrechnung nicht berücksichtigt. Für diese gelten 

andere, auf Tagestaxen basierende Berechnungsgrundlagen. 

Auf der Einnahmeseite wird zur Bestimmung, ob ein Anspruch auf Subjekthilfe besteht, 

das Bruttohaushaltseinkommen verwendet.63 Ausgabenseitig werden hingegen die drei ge-

setzlich anerkannten nachfolgenden Ausgabenkategorien berücksichtigt. Eine Übersicht 

der verwendeten relevanten Haushaltsmerkmale ist in Tabelle 3 zu finden. 

▪ Für den allgemeinen Lebensbedarf wird auf Haushaltsebene eine Schätzung der 

Summe der individuellen Lebensbedarfe der einzelnen Haushaltsmitglieder 

 

63
  Die SILC-Daten beinhalten weder Auskünfte über Vermögenswerte und noch lässt sich das Einkommen 

nach unterschiedlichen Quellen aufschlüsseln. Deshalb werden vorliegend die im Rahmen der Bestim-

mung der EL berücksichtigten Vermögensgrenzen (Art. 9a ELG) und unterschiedliche Einkommensarten 

(Art. 11 ELG) nicht miteinbezogen. 
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vorgenommen. Es werden also auch die anrechenbaren Ausgaben für Kinder mitberück-

sichtigt.64 Der individuelle Lebensbedarf richtet sich dabei nach den fixen, gesetzlich de-

finierten Beträgen.  

▪ Für die anrechenbaren Wohnkosten werden die gesamten Wohnkosten eines Haushalts 

– also die Miete bei Miethaushalten, die Hypothekarkosten bei Haushalten im Eigentum 

sowie die vorgehend erwähnten Nebenkosten – bis zum Erreichen des gesetzlich vorge-

sehenen Maximalbeitrags berücksichtigt, der wiederum von der Grösse des Haushalts 

abhängt.65 Die Haushaltsgrösse wird dabei, wie bei den EL, nur bis zum vierten Mitglied 

berücksichtigt. 

▪ Bei den weiteren anrechenbaren Kosten werden zudem die Beiträge für die obligatori-

sche Krankenpflegeversicherung, bereinigt um allfällige Prämienverbilligungen, be-

rücksichtigt.  

Tabelle 3: Berechnungsgrundlage Subjekthilfe gemäss EL 

Haushaltsmerkmal Anrechenbarer Betrag (CHF) Kategorie 

Einpersonenhaushalt 20’100 Allgemeiner Lebensbedarf 

Haushalt mit Ehepaar 30’150  

Zusatzbetrag 1. Kind +8’425  

Zusatzbetrag 2. Kind +7’605  

Zusatzbetrag 3. Kind +5’617  

Zusatzbetrag 4. Kind +4’797  

Zusatzbetrag 5+. Kind +2’808  

Wohnkosten 1. Person +16’720 Anrechenbare Wohnkosten 

Wohnkosten 2. Person +3’320  

Wohnkosten 3. Person +2’040  

Wohnkosten 4. Person +1’920  

Krankenkassenbeiträge individuell Weitere anrechenbare Kosten 

 

Quelle: Art. 10 ELG und eigene Berechnungen. 

 

64
  Auch bei den Kindern wird der sonst vorausgesetzte Rentenanspruch nicht berücksichtigt. Das ELG unter-

scheidet zudem, ob ein Kind das 11. Altersjahr bereits vollendet hat oder nicht. Die Datengranularität der 

SILC lässt eine solche Unterscheidung jedoch nicht zu. Deshalb wird der Betrag für den Lebensbedarf des 

Kindes so errechnet, dass der entsprechende Betrag unter der Altersjahresgrenze von 11 Jahren zu zwei 

Dritteln und derjenige darüber zu einem Drittel gewichtet wird. 

65
  Das ELG berücksichtigt bei der Höhe der anrechenbaren Wohnkosten zusätzlich die Region, in der sich 

der Haushalt befindet. Diese Information ist abhängig vom Wohnort, der in den SILC-Daten nicht enthal-

ten ist. 
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Sofern die Ausgaben eines Haushalts dessen Einnahmen in der Modellrechnung überstei-

gen, besteht ein positiver Nettobedarf und somit Anspruch auf Subjekthilfe. Da vorliegend 

eine Subjektförderung nach dem Vorbild der EL modelliert wird, sollen auch nur diejeni-

gen Beiträge berücksichtigt werden, die der Deckung der Wohnkosten zugedacht sind 

(analog zum Wohnkostenanteil der EL in Ecoplan (2020)). Dieser Anteil wird errechnet, 

indem das Verhältnis der anrechenbaren Wohnkosten zu allen anrechenbaren Ausgaben 

gemäss EL eruiert wird. Für die Schätzung des Förderbeitrags pro Haushalt wird folgende 

Formel verwendet: 

𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑝𝑟𝑜 𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡 =
𝐴𝑛𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑊𝑜ℎ𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐴𝑢𝑠𝑔𝑎𝑏𝑒𝑛 𝐸𝐿
× 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓  

wobei: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐴𝑛𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐴𝑢𝑠𝑔𝑎𝑏𝑒𝑛 − 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑒𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛, 0) 

Hierbei ist das Prinzip, dass – für spezifische Zwecke – EL auch an Haushalte ohne Renten-

ansprüche ausbezahlt wird, nicht neu. So kennen unter anderem die Kantone Tessin, Solo-

thurn oder Waadt sogenannte Familien-EL. Dabei erhalten einkommensschwache Familien 

unter gewissen Bedingungen EL, um nicht tragbare Kosten zu decken, ohne in die Sozial-

hilfe zu rutschen.66 

5.1.2 Modell «Basel-Stadt» 

Die zweite Modellrechnung orientiert sich an der seit über 20 Jahren existierenden Subjekt-

hilfe im Kanton Basel-Stadt (vgl. Abschnitt 4.2.1). Die grundsätzliche Systematik wird dabei 

übernommen: Haushalte, in denen mindestens ein Kind lebt, deren Einkommen eine von 

der Anzahl Haushaltsmitgliedern abhängige Grenze nicht übersteigt und deren Anzahl 

Zimmer kleiner oder gleich der Anzahl Haushaltsmitglieder ist, haben grundsätzlich An-

spruch auf Unterstützung.67 Die vorgenommene Modellrechnung unterscheidet sich jedoch 

in einem wesentlichen Punkt vom Basler-Modell: Analog zu den vorherigen Modellrech-

nungen werden auch Haushalte im Wohneigentum berücksichtigt. 

Die Förderbeträge werden analog zur MIVO berechnet. Berücksichtigt bei der Bestimmung 

des massgeblichen Haushaltseinkommen werden im Übrigen allfällige bereits ausbezahlte 

Subjekthilfen. Ebenfalls übernommen wurde die Bandbreite der Subjekthilfe in Basel-Stadt, 

 ie  äh  ich CHF 600 im Minimum un  CHF 12’720 im Maximum  et ägt. Die verwendeten 

Haushaltsmerkmale sind in Tabelle 4 vermerkt. 

 

66
  Siehe bspw. https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-fuer-gesellschaft-und-soziales/kinder-

jugendliche-und-familien/familienergaenzungsleistungen/ [18.04.2024]. 

67
  Letzteres Kriterium gilt in folgenden Ausnahmefällen nicht: Haushalte mit maximal zwei Zimmer werden 

immer berücksichtigt und bei Haushalten mit alleinerziehenden Personen darf die Anzahl Zimmer dieje-

nige der Haushaltsmitglieder um eins übersteigen. 

https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-fuer-gesellschaft-und-soziales/kinder-jugendliche-und-familien/familienergaenzungsleistungen/
https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-fuer-gesellschaft-und-soziales/kinder-jugendliche-und-familien/familienergaenzungsleistungen/
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Tabelle 4: Berechnungsgrundlage Subjekthilfe gemäss dem Modell «Basel-Stadt» 

Haushaltsmerkmal Betrag  Anspruch oder Berechnung 

Massgebliches Einkommen 2 Personen CHF 63’600 Obergrenze Anspruch
68

 

Massgebliches Einkommen 3 Personen CHF 73’600  

Massgebliches Einkommen 4 Personen CHF 81’600  

Massgebliches Einkommen 5 Personen CHF 87’600  

Massgebliches Einkommen weitere Personen + CHF 4’000  

Jährliche Wohnkosten CHF 5’520  is 28’320  

Zimmeranzahl 1 bis 5 Berücksichtigt bei Berechnung 

Anzahl Haushaltsmitglieder mind. 2  

Massgebliches Einkommen individuell  

Quelle: MIVO, Mietzinsbeitragstabelle.  

Im Basler Modell werden Einpersonenhaushalte, auch wenn sie potenziell subjekthilfebe-

dürftig wären, ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden unsere Modellrechnungen er-

gänzt: Für das Modell «Basel-Stadt+» gelten grundsätzlich die gleichen Anspruchsbedin-

gungen und Berechnungsgrundlagen wie oben dargestellt, die Einpersonenhaushalte wer-

den aber nicht explizit ausgeschlossen. Das erweiterte Modell berücksichtig für die Einper-

sonenhaushalte bei der Zimmeranzahl sowie dem massgeblichen Einkommen jeweils die 

Voraussetzungen für die Zweipersonenhaushalte.69 

5.1.3 Konzeptioneller Vergleich der Modellrechnungen 

Die zwei Modellrechnungen zur Schätzung der Kosten einer schweizweiten Subjekthilfe 

unterscheiden sich konzeptionell. Ein System der Subjekthilfe nach dem Vorbild der EL 

verlangt, dass die anerkannten Ausgaben die anerkannten Einnahmen übersteigen. In ei-

nem solchen System der Subjekthilfe spielt die Belastungsquote eine untergeordnete Rolle. 

Vielmehr wird auf dem Nettobedarf eines Haushalts abgestellt. Damit kann weitgehend 

sichergestellt werden, dass nur bedürftige Haushalte Subjekthilfe beziehen. Denn für ein-

kommensstarke Haushalte dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass sie anrechenbare 

Ausgaben in einer Höhe aufweisen, die einen Nettobedarf begründen. Zusätzlich wird 

auch nur der Wohnkostenanteil der anrechenbaren Ausgaben als Subjekthilfe vergütet, 

 

68
  Im Basler-Modell gelten, wie in Abschnitt 4.2.1 erwähnt, Wohnkosten nicht als Anspruchsvoraussetzung. 

Damit jedoch die Modellierung möglichst zielgerichtet ist und nicht unnötigerweise teure Wohnungen 

Förderbeiträge erhalten, werden vorliegend die Obergrenzen der Wohnkosten als Ausschlusskriterium 

behandelt. 

69
  Ein Zweipersonenhaushalt im Basler Modell besteht zwingend aus einer erwachsenen Person und einem 

Kind. Somit ist die Anzahl erwerbstätiger Personen grundsätzlich gleich wie in einem Einpersonenhaus-

halt. Die Werte für Zweipersonenhaushalte in Tabelle 4 können deshalb als eine vertretbare Annäherung 

für Einpersonenhaushalte herangezogen werden. 
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womit der relative Anteil der Wohnkosten erst bei der Höhe des gesprochenen Förderbei-

trags zur Geltung kommt.  

Das Modell des Kantons Basel-Stadt kommt hingegen grundsätzlich ohne relative Masse 

aus.70 Einschränkend wirkt jedoch, dass nur Haushalte mit Kindern anspruchsberechtigt 

sind. Gerade unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus Abschnitt 2.3, wo aufgezeigt 

wurde, dass die Tragbarkeitsschwelle von 30 Prozent überdurchschnittlich oft von Allein-

stehenden ohne Kinder im Haushalt überschritten wird, erscheint das Basler-Modell jedoch 

zu wenig treffsicher. Es wird deshalb nachfolgend auch die Variante «Basel-Stadt+», die 

Einzelpersonenhaushalte explizit berücksichtigt, diskutiert. 

Abbildung 9 zeigt, wie sich die Gruppe der anspruchsberechtigten Haushalte je nach be-

trachtetem Fördermodell – und im Gegensatz zu einer starren Tragbarkeitsgrenze von 30 

Prozent – verändert. Hervorzuheben ist dabei, dass sowohl eine Subjekthilfe nach dem Vor-

bild der EL als auch die am Baseler Modell angelehnten Berechnungen Haushalte, deren 

Tragbarkeit 30 Prozent nicht überschreitet, nicht per se ausschliesst. Wichtig ist deshalb, 

dass die Anspruchsvoraussetzungen in diesen Modellen so festgelegt werden, dass nur 

wirklich bedürftige Haushalte Unterstützung erhalten. Dies kann etwa mit Kriterien, dass 

die Anzahl der Zimmer diejenige der Haushaltsmitglieder nicht übersteigen darf (wie dies 

im Basler-Modell vorgesehen ist), erreicht werden. 

Abbildung 9: Eingrenzung der geförderten Haushalte 

 

Quelle: Swiss Economics. 

Auch den Vermögensverhältnissen der Haushalte ist Rechnung zu tragen. Gerade diese 

können in unseren Modellrechnungen jedoch nicht berücksichtigt werden, weil die SILC-

Daten keine Vermögensangaben enthalten. Dies führt dazu, dass in unseren Berechnungen 

 

70
  Auch beim Basler-Modell sind Formeln zur Berechnung hinterlegt, die im weiteren Sinne als relative 

Masse interpretiert werden können (vgl. Interface, 2022). 
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auch Haushalte mit tiefen Einkommen und hohen Vermögen als potenzielle Subjekthilfe-

empfänger identifiziert werden. Zu beachten ist dabei insbesondere, dass diese Konstella-

tion in der Schweiz häufig bei Rentnern anzutreffen ist (Wanner & Gerber, 2021). Ausge-

schlossen werden kann deshalb nicht, dass sowohl im Modell «Ergänzungsleistungen» als 

auch in der Modellerweiterung «Basel-Stadt+» ein nicht unbedeutender Teil an vermögen-

den (alleinstehenden) Rentnern mitberücksichtig wird. Dadurch werden die ausgewiese-

nen Kosten der beiden Modelle tendenziell überschätzt. Das Modell «Basel-Stadt», welches 

das Vorhandensein von Kindern voraussetzt, ist von diesem Problem hingegen weniger 

betroffen, da der Anteil Rentner mit Kindern im Haushalt eher gering sein dürfte. 

Des Weiteren ist bei der Interpretation der ausgewiesen Werte zu berücksichtigen, dass in 

den SILC-Daten auch Haushalte enthalten sind, deren Mieten aktuell durch die Objektför-

derung verbilligt werden. Es ist davon auszugehen, dass bei Wegfall dieser Verbilligungen 

zusätzliche Haushalte Anspruch auf Subjekthilfe hätten. Die errechneten Förderumfänge 

werden somit in dieser Hinsicht unterschätzt. Insgesamt lassen sich somit Faktoren identi-

fizieren, die für eine Überschätzung und solche, die für eine Unterschätzung der Förderung 

in einem System der reinen Subjekthilfe sprechen. Die ausgewiesenen Zahlen sollten des-

halb im Sinne von plausiblen Grössenordnungen für einen Systemwechsel von der Objekt- 

zur Subjektförderung interpretiert werden. 

5.2 Förderumfang der betrachteten Modelle 

Der geschätzte Förderumfang der betrachteten Subjekthilfemodelle sowie der Anteil der 

berücksichtigten Haushalte sind in Tabelle 5 abgebildet. Es handelt sich dabei nur um die 

direkten Zuschüsse an die anspruchsberechtigten Haushalte, allfällig weitere entstehende 

Kosten – wie der Verwaltungsaufwand, der durch die Eruierung der betroffenen Haushalte 

entsteht – sind hier nicht berücksichtigt. 

Tabelle 5: Geschätzter Förderumfang  

 

Quelle: SILC, eigene Berechnungen. 

5.2.1 Allgemeiner Förderumfang 

Würde die Subjekthilfe analog den EL aufgebaut, so würde für 12.6 Prozent der Haushalte 

ein Anspruch auf Unterstützung bestehen. Der gesamte Förderumfang beliefe sich auf CHF 

1.45 Mrd. Die Zuschüsse pro Haushalt wären jedoch – im Vergleich mit den anderen Mo-

dellen – relativ tief: Im Durchschnitt würden CHF 2'975 ausbezahlt, der Medianbezüger 

erhielt CHF 2’048 pro Jahr. Das Modell «Ergänzungsleistungen» charakterisiert sich somit 

durch vergleichsweise tiefe Förderbeträge, die jedoch an eine grosse Anspruchsgruppe 
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ausbezahlt würden. Zudem zeigt sich, dass in diesem System Haushalte, die im Verhältnis 

zu deren anrechenbaren Ausgaben und Einnahmen hohe Wohnkosten aufweisen, auch 

hohe Förderbeiträge erhalten. So würde der durchschnittliche anspruchsberechtigte Haus-

halt im obersten Quartil mit CHF 6'550 pro Jahr gefördert. Wie bereits erwähnt, stehen uns 

leider keine Vermögensdaten zur Verfügung, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass in der Modellrechnung auch Haushalte mit tiefem Einkommen und hohen Vermögen 

mitberücksichtigt wurden. 

Eine schweizweite Subjekthilfe nach dem Vorbild des Basler-Modells, mit der einschrän-

kenden Anspruchsvoraussetzung, dass mindestens ein Kind im Haushalt wohnhaft sein 

muss, resultiert in markant tieferen Kosten: Hier würden «nur» 3.6 Prozent der Schweizer 

Haushalte zu den Empfängern gehören, mit Förderbeiträgen im Umfang von insgesamt 

CHF 697 Mio. Im Durchschnitt erhielte jeder betroffene Haushalt CHF 4'944 pro Jahr (Me-

dian: CHF 4'560). Auch in diesem Modell würden besonders betroffene Haushalte hohe 

Förderbeträge erhalten: Der durchschnittliche Haushalt im obersten Quartil würde mit 

CHF 6'852 unterstützt. 

Wie bereits erwähnt, schliesst das Modell «Basel-Stadt» eine wichtige Gruppe von allenfalls 

förderbedürftigen Haushalten aus: Haushalte ohne Kinder. Das Ausmass dieser Einschrän-

kung wird im Modell «Basel-Stadt+» deutlich: Werden neben Haushalten mit Kindern auch 

Einpersonenhaushalte berücksichtigt, so steigt der Förderumfang um rund CHF 780 Mio. 

auf CHF 1.47 Mrd. und gleicht sich somit in etwa dem Wert des Modells «Ergänzungsleis-

tungen» an. Dies, obwohl ca. 3 Prozentpunkte weniger Haushalte berücksichtigt würden. 

Im Vergleich zum Modell «Basel-Stadt» kommen hingegen knapp 6 Prozentpunkte hinzu. 

Wie Tabelle 5 entnommen werden kann, sinken im Modell «Basel-Stadt+» sowohl der Me-

dian als auch der Wert im obersten Quartil sowie der Durschnitt. Dies deutet darauf hin, 

dass durch die Berücksichtigung der Einpersonenhaushalte tendenziell tiefere Subjekthil-

febeiträge hinzukommen. Der steigende Median der Budgetentlastung kann hingegen da-

hingehend interpretiert werden, dass gerade die Budgets der Einpersonenhaushalte entlas-

tet werden. 

Der ermittelte Förderumfang in den betrachteten Modellen steckt, wie bereits erwähnt, ei-

nen Rahmen ab, in dem sich die Kosten einer erweiterten Subjekthilfe in der Schweiz in 

etwa bewegen könnten. Während auf der einen Seite Haushalte, die bei Wegfall der heuti-

gen Objekthilfe Anspruch auf Subjekthilfe erlangen würden, in allen Berechnungen nicht 

berücksichtigt werden konnten, kann auf der anderen Seite insbesondere in den Modellen 

«Ergänzungsleistungen» und «Basel-Stadt+» nicht für die Vermögensverhältnisse der 

Haushalte kontrolliert werden. Letzteres Problem – also vermögensbedingte Verzerrungen 

der Resultate – dürfte im Modell «Basel-Stadt» etwas weniger ausgeprägt sein. Die ausge-

wiesenen Kosten des Modells «Basel-Stadt» sind wohl dennoch (und trotz der verhältnis-

mässig grosszügigen Individualbeiträge) als Untergrenze zu interpretieren, weil bedürftige 

Haushalte, in denen keine Kinder leben, vernachlässigt werden. Gerade das Modell «Basel-

Stadt» zeigt aber letztlich, dass eine gut austarierte Subjekthilfe nicht zwingend teurer sein 

muss als die heutige Objektförderung. Auch deren direkten Kosten betragen beinahe 
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CHF 100 Mio. und die Opportunitätskosten belaufen sich auf jährlich CHF 560 Mio. bis 

CHF 830 Mio. 

5.2.2 Förderumfang nach Einkommensquintilen 

Die nachfolgenden Tabellen fassen die Durchschnittswerte innerhalb der Einkom-

mensquintile für die Haushalte zusammen, die in den jeweiligen Modellrechnungen Sub-

jekthilfe erhalten. Insgesamt kann festgehalten werden, dass alle der betrachteten Modelle 

relativ zielgenau sind. So ist bei den unteren Einkommensquintilen der Anteil der Haus-

halte, die Förderbeträge erhalten, regelmässig grösser als bei den oberen Quintilen. Diese 

erhalten nur in Ausnahmefällen Zuschüsse. Im Modell «Ergänzungsleistungen» sind es zu-

dem nur Haushalte in den unteren drei Einkommensquintilen die Unterstützung erhalten; 

im Modell «Basel-Stadt» (inklusive der Erweiterung) zusätzlich auch das vierte Einkom-

mensquintil. Letzteres bestätigt, dass das Basler Modell – im Vergleich zu einer Subjekthilfe 

nach dem Vorbild der EL – weniger progressiv ausgestaltet ist.  

Im Modell «Ergänzungsleistungen» (vgl. Tabelle 6) erhalten 55 Prozent des untersten Ein-

kommensquintils Subjekthilfe, und zwar durchschnittlich im Umfang von CHF 2'900. Dies 

entspricht knapp 20 Prozent der durchschnittlichen Wohnkosten in diesem Quintil. Auffal-

lend ist, dass im zweituntersten Quintil, wo immerhin noch ca. 7 Prozent aller Haushalte 

unterstützt werden, die durchschnittlichen Förderbeträge mit CHF 3'600 grösser sind als 

im ersten Quintil. Dies hängt womöglich damit zusammen, dass in diesem Quintil nicht 

nur die Einkommen, sondern auch die durchschnittlichen Wohnkosten signifikant grösser 

sind. Gleichzeitig ist jedoch der Anteil der gesprochenen Förderbeträge an den Wohnkos-

ten, in diesem Quintil mit 17 Prozent etwas tiefer als im untersten Quintil. 

Tabelle 6: Empfänger der Subjekthilfe im Modell «Ergänzungsleistungen» 

Quin-

til 
Anteil Haus-

halte im 

Quintil in % 

Bruttoeinkom-

men Ø CHF 

Wohnkos-

ten Ø CHF 

Förderbe-

trag Ø 

CHF 

…    %     

Wohnkosten 

…    %     

Bruttoeinkom-

mens 

1 55.5 34’700 14’700 2’900 19.7 8.3 

2 7.2 65’800 21’000 3’600 17.0 5.4 

3 0.1 93’400 24’091 1’900 7.9 2.0 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

Quelle: SILC, eigene Berechnungen 

Insgesamt zeigt sich, dass im Modell «Ergänzungsleistungen» unter gewissen Bedingun-

gen verhältnismässig hohe Wohnkosten anrechenbar sind. So ist es z.B. möglich, dass sich 

ein Paa hausha t mit z ei  in e n  usga en im Umfang  on ü e  CHF 85’000 an echnen 

lassen kann.71 Liegt das Bruttoeinkommen sodann unter dieser anrechenbaren 

 

71
  Dieses Rechenbeispiel basiert auf dem Lebensbedarf, dem überregionalen Durchschnittswert der anre-

chenbaren Wohnkosten sowie den Pauschalbeiträgen an die obligatorische Krankenpflegeversicherung für 

die Region 2 im Kanton Zürich. 
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Ausgabenschwelle, ist der Haushalt anspruchsberechtigt und erhält den Wohnkostenanteil 

als Subjekthilfe ausbezahlt. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich für das Modell «Basel-Stadt» (vgl. Tabelle 7): Die Wohnkosten 

der Haushalte im untersten Einkommensquintil werden mit rund 38 Prozent zwar am 

meisten entlastet, es sind jedoch wiederum die Haushalte im zweituntersten Quintil die mit 

CHF 6’000 im Durchschnitt die höchsten absoluten Förderbeträge erhalten. Im Vergleich 

zum Modell «Ergänzungsleistungen» werden hingegen nur knapp 3 Prozent der Haushalte 

im untersten Einkommensquintil berücksichtigt, was durch mehrere Spezifitäten des Basler 

Modells erklärbar ist. So sind in Basel besonders tiefe Wohnkosten nicht anspruchsberech-

tigt. Einkommensschwache Haushalte, die in sehr günstigen Wohnungen leben, haben des-

halb unter Umständen keinen Anspruch auf Subjekthilfe. Des Weiteren kennt das Basler 

Modell auch Untergrenzen für das massgebende Einkommen: Fällt ein Haushalt unter 

diese Schwelle, ist er nicht mehr anspruchsberechtigt. Auch werden Förderbeträge unter 

CHF 600 pro Jahr nicht ausbezahlt. Letztlich fällt jedoch auch hier das bereits mehrfach 

erwähnte, besonders einschränkende Kriterium ins Gewicht, dass ein Haushalt mindestens 

ein Kind haben muss, um anspruchsberechtigt zu sein.  

Tabelle 7: Empfänger der Subjekthilfe im Modell «Basel-Stadt» 

Quin-

til 
Anteil Haus-

halte im Quintil 

in % 

Bruttoein-

kommen Ø 

CHF 

 Wohnkos-

ten Ø CHF 

Förderbe-

trag Ø 

CHF 

…    %     

Wohnkosten 

…    %     

Bruttoeinkom-

mens 

1 3.1 44’800 15’400 5’900 38.3 13.1 

2 7.3 69’000 17’600 6’000 34.3 8.7 

3 7.4 102’600 18’500 3’600 16.6 3.5 

4 0.3 126’000 21’800 1’600 7.4 1.3 

5 - - - - - - 

Quelle: SILC, eigene Berechnungen 

Vergleicht man die Werte des Modells «Basel-Stadt» mit der Modellerweiterung in Tabelle 

8, die auch Einpersonenhaushalte berücksichtigt, so sticht ins Auge, dass neu beinahe 23 

Prozent aller Haushalte im untersten Einkommensquintil Anspruch auf Subjekthilfe haben. 

Eine deutliche Steigerung kann auch für das zweitunterste Quintil beobachtet werden, auch 

wenn der Anstieg in absoluten Zahlen etwas kleiner ausfällt. Als ebenfalls auffallend kann 

bezeichnet werden, dass in beiden Basler Modellen jeweils auch ein Teil der Haushalte des 

mittleren Einkommensquintils (7.4 resp. 8.5 Prozent) und sogar des vierten Quintils (0.3 

resp. 0.4 Prozent) Anspruch auf Subjekthilfe haben. Bei letzteren Haushalten handelt es sich 

mutmasslich um Ausnahmefälle, die zwar über ein hohes Einkommen verfügbaren, aber 

aufgrund einer hohen Anzahl Kinder im Haushalt noch immer Anspruch auf Förderbe-

träge haben. Festgehalten werden kann jedoch, dass der durchschnittlich ausbezahlte Be-

t ag  on  un  CHF 3’500 pro Jahr für Haushalte im mittleren Quintil erneut verdeutlicht, 

dass die Modelle «Basel-Stadt» und «Basel-Stadt+» verhältnismässig grosszügig sind. 
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Tabelle 8: Empfänger der Subjekthilfe im Modell «Basel-Stadt+» 

Quin-

til 
Anteil Haus-

halte im  

Quintil in % 

Bruttoein-

kommen Ø 

CHF 

 Wohnkos-

ten Ø CHF 

Förderbe-

trag Ø 

CHF 

…    %     

Wohnkosten 

…    %     

Bruttoein-

kommens 

1 22.6 39’400 11’900 4’200 35.1 10.6 

2 16.3 68’600 14’500 4’000 27.8 5.9 

3 8.5 101’600 17’700 3’400 19.1 3.3 

4 0.4 124’800 19’900 1’900 9.4 1.5 

5 - - - - - - 

Quelle: SILC, eigene Berechnungen 

Wie die Kosten einer erweiterten Subjekthilfe letztlich genau ausfallen und welche Haus-

halte davon profitieren würden, hängt somit von der konkreten Ausgestaltung eines sol-

chen Systems ab. Dessen Ausgestaltung kann politisch auf Bundesebene, auf kantonaler 

wie auf lokaler Ebene definiert werden. Besonders achtzugeben ist dabei auf die Kriterien, 

welche die Anspruchsberechtigungen festlegen. So schliesst etwa das Kriterium, dass nur 

Haushalte mit mindestens einem Kind anspruchsberechtigt sind (wie dies Basel-Stadt 

kennt), bedürftige Einpersonenhaushalte, von denen es gerade im untersten Einkom-

mensquintil viele gibt, pauschal von der Subjekthilfe aus. Umgekehrt qualifizieren mit ei-

ner solchen Regel unter Umständen auch Familien im mittleren Einkommensquintil noch 

für Zuschüsse. Generell erscheinen spezifische Höchstwerte für Einkommen, Vermögen 

und Wohnkosten empfehlenswert. Gleichzeitig dürfte aber eine gewisse Flexibilität, die si-

cherstellt, dass letztlich diejenigen Haushalte Förderbeträge erhalten, die sie wirklich benö-

tigen, unumgänglich sein. 

5.2.3 Subjekthilfe ermöglicht eine effizientere Unterstützung der Haushalte 

Kein zwingendes Argument gegen eine Subjektförderung ist jedoch, dass diese allenfalls 

höhere Kosten als die heutige Objektförderung verursacht, denn die Subjektförderung 

dürfte um einiges effizienter und effektiver sein als die Objektförderung. Um dies zu illust-

rieren, greifen wir nochmals auf die SILC-Daten zurück. Die SILC-Erhebung erfasst zwar 

keine detaillierten Informationen zu Haushalten, die heute schon in geförderten Wohnun-

gen leben. Allerding enthält sie Angaben dazu, ob der Haushalt eine marktübliche Miete 

bezahlt oder ob eine «mietreduzierte Wohnung» bewohnt wird. Die befragten Haushalte 

müssen dabei selbst einschätzen, ob ihre Miete dem Marktpreis entspricht oder nicht. Es ist 

deshalb davon auszugehen, dass insbesondere Genossenschaftswohnungen und geför-

derte kommunale Wohnungen als «mietzinsreduziert» erfasst werden, letztlich jedoch 

nicht alle geförderte Wohnungen als solche im Datensatz gekennzeichnet sind.72 Im Folgen-

den verwenden wir diese Angabe als Annäherung bzw. als Proxygrösse für das 

 

72
  Bochsler et al. (2015) verwenden ebenfalls diese Angabe für Auswertungen zur Wohnversorgung der ein-

kommensschwächeren Haushalte.  
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Vorhandensein einer Objektförderung – wohl wissend, dass dies sowohl zu einer Unter- 

als auch zu einer Überschätzung führen kann. 

Gemäss den SILC-Daten wohnten im Jahr 2020 rund 220'000 Haushalte in mietreduzierten 

Wohnungen, was rund 5.7 Prozent aller Haushalte entspricht. Abbildung  10 zeigt, wie 

diese Haushalte nach Quintilen des Bruttoeinkommens verteilt sind. Zum Vergleich wird 

auch die entsprechende Verteilung der Grundgesamtheit aller Miethaushalte dargestellt. 

Aus der Abbildung ist eine gewisse Konzentration der objektgeförderten Haushalte im un-

tersten Teil der Einkommensverteilung (Q1) ersichtlich: 34.4 Prozent der geförderten Haus-

halte gehören der untersten Einkommensklasse an, während der Anteil der Haushalte, die 

marktorientierte Mieten bezahlen, in diesem Segment 21.9 Prozent beträgt. Verhältnismäs-

sig gering sind hingegen die Unterschiede in den mittleren Einkommensklassen (Q2 bis 

Q4), was die These der mangelhaften Zielgenauigkeit der Objektförderung erneut bestätigt. 

Im Gegensatz dazu steht die Subjektförderung, die im Modell «Ergänzungsleistungen» – 

wie bereits oben gezeigt – stark auf die Haushalte im unteren Teil der Einkommensvertei-

lung konzentriert ist. Eine erweiterte Subjekthilfe weist also eine deutlich höhere Treffsi-

cherheit als die heutige Objektförderung auf. 

Abbildung  10: Einkommensverteilung der Mieterhaushalte nach Fördertyp 

 

Quelle:  Swiss Economics auf Basis der SILC-Daten (2020) und Tabelle 6  

 

Die überlegene Treffsicherheit zeigt sich letztlich darin, dass mit der gegebenen Gesamtför-

dersumme deutlich mehr einkommensschwache Haushalte unterstützt werden könnten. 

Ausgehend von den obigen Schätzungen profitieren heute etwa 77’000 Haushalte aus dem 

ersten Einkommensquintil von einer Objektförderung im Umfang von CHF 4’215 (vgl. Ka-

pitel 3). Daraus lässt sich eine jährliche Fördersumme von rund CHF 325 Mio. ableiten. 
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Diese Summe würde ausreichen, um mit Subjekthilfe nach dem Modell «Ergänzungsleis-

tungen» etwa 112’000 Haushalte so zu unterstützen, dass ihre Wohnkosten die Tragbar-

keitsgrenze von 30 Prozent nicht überschreiten. 

 

Zentrale Ergebnisse 

▪ Wollte man dafür sorgen, dass niemand in der Schweiz mehr als 30 Prozent des Bruttoeinkom-

mens für das Wohnen ausgibt, müssten mehr als 16.8 Prozent der Haushalte finanziell unter-

stützt werden, und es würden Kosten von rund CHF 4.6 Mrd. resultieren. Ein solches System 

wäre aber weder zweckmässig noch sinnvoll, denn es würden auch Haushalte mit hohen Ein-

kommen und hohem Wohnkonsum subventioniert, und starke Anreize zum Mehrkonsum von 

Wohnraum setzen. 

▪ Im Modell «Ergänzungsleistungen» – wenn also nur diejenigen Haushalte berücksichtigt wer-

den, deren anerkannten Ausgaben die Einnahmen übersteigen –, würde sich der staatliche För-

derbedarf auf rund CHF 1'450 Mio. belaufen. Noch immer wären 12.6 Prozent aller Schweizer 

Haushalte anspruchsberechtigt. 

▪ Am geringsten wäre der Finanzbedarf eines Modells, wie es heute in Basel-Stadt zur Anwen-

dung kommt. Diesfalls würden geschätzte Kosten im Umfang von knapp CHF 700 Mio. anfallen 

und 3.6 Prozent der Schweizer Haushalte hätten Anspruch auf Unterstützung. 

▪ Die Kosten des Modells «Basel-Stadt» würden die Kosten der aktuellen Objektförderung nicht 

signifikant übersteigen (zumal letztere die gesellschaftlichen Kosten nicht mitberücksichtigen). 

Das Basler Modell weist aber den «Makel» auf, dass nur Haushalte mit Kindern anspruchsbe-

rechtigt sind. Bei vielen bedürftigen Haushalten handelt es sich aber gerade um solche ohne 

Kinder. Würden Einpersonenhaushalte ebenfalls berücksichtigt, so resultieren Kosten von 

CHF 1'450 Mio., was in etwa den Kosten des Modells «Ergänzungsleistungen» entspricht. 

▪ Die ausgewiesenen Kosten der einzelnen Modelle sind im Sinne von Richtwerten zu verstehen, 

da aufgrund der Datenlage für verschiedene Merkmale (z.B. das Vermögen) der Haushalte nicht 

kontrolliert werden kann. Grundsätzlich müssen die Kosten einer gut austarierten Subjektför-

derung aber die Kosten der heutigen Objektförderung nicht zwingend übersteigen.  Und selbst 

wenn dies der Fall wäre, ist dies kein grundsätzliches Argument gegen die Subjektförderung, 

dürfte diese doch deutlich gezielter die Haushalte entlasten. 

▪ Die überlegene Treffsicherheit zeigt sich darin, dass mit der derzeit für die Objektförderung 

ausgegebenen Gesamtfördersumme rund 45 Prozent mehr einkommensschwache Haushalte 

mit Subjekthilfe unterstützt werden könnten, sodass ihre Wohnkosten die Tragbarkeitsgrenze 

von 30 Prozent nicht überschreiten. 
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6 Auswirkungen der Subjektförderung auf dem Wohnungsmarkt 

Die vorangegangenen Kapitel haben den Umfang der bestehenden Massnahmen zur Ob-

jekt- und Subjektförderung dargelegt. In diesem abschliessenden Kapitel sollen die poten-

ziellen Auswirkungen einer Erweiterung der Subjekthilfe auf den Wohn- und Immobilien-

markt kurz angesprochen werden. Hierbei soll insbesondere dargelegt werden, welche 

Verhaltensanpassungen durch eine Unterstützung der Nachfrage nach Wohnraum ausge-

löst werden könnten. Abschliessend wird ein Vergleich der Folgen mit denen der Objekt-

förderung angestellt. 

6.1 Ökonomische Betrachtung: Verhaltensanpassungen und Inzidenz  

Wie bereits erwähnt, zielt die Subjekthilfe darauf ab, die individuelle Nachfrage nach 

Wohnraum zu unterstützen. Der Einfluss dieser Unterstützung auf den Wohnungsmarkt 

hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab: 

1. Von der Grösse des Empfängerkreises im Verhältnis zur Wohnbevölkerung 

2. Von der Höhe der ausbezahlten Leistungen 

3. Vom Ausmass, in dem die erhaltenen Leistungen tatsächlich für den Konsum von 

Wohnraum verwendet werden 

Während die ersten beiden Punkte intuitiv nachvollziehbar sind, bedarf der dritte einer 

genaueren Betrachtung. Die Subjekthilfe ist grundsätzlich nicht an die Anmietung einer 

spezifischen Wohnung gebunden. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein an-

spruchsberechtigter Haushalt die ausbezahlten Mittel für andere Konsumzwecke einsetz-

ten könnte. Damit könnte das mit der Subjekthilfe beachsichtige sozialpolitische Ziel einer 

Verbesserung der Wohnsituation der Haushalte gefährdet sein.  

Allerdings handelt es sich beim Wohnen um ein sogenannt «normales» Gut: Mit steigen-

dem Einkommen wird in der Regel mehr Wohnraum konsumiert. Es darf deshalb davon 

ausgegangen werden, dass die Subjekthilfe tatsächlich dazu beiträgt, die Nachfrage nach 

Wohnraum der begünstigten Haushalte zu steigern und somit ihren sozialpolitischen 

Zweck erfüllt. 

Ein häufig geäusserter Kritikpunkt an der Subjekthilfe betrifft zudem die wirtschaftliche 

Inzidenz, also die Frage, inwieweit die Unterstützung tatsächlich den Empfängerhaushal-

ten zugutekommt. Konkret besteht die Befürchtung, dass die durch die Subjekthilfe indu-

zierte zusätzliche Wohnraumnachfrage die Mieten ansteigen lässt, und damit bedürftige 

Haushalte letztendlich nur geringfügig entlastet werden. Dieses Szenario ist wahrscheinli-

cher, wenn das Wohnungsangebot preisunelastisch ist – das heisst, wenn die Investoren 

bzw. Eigentümer auf die höheren Mieten (und höhere Renditen) nicht mit einer entspre-

chenden Erhöhung der Bautätigkeit reagieren. Die in Kapitel 4 diskutierten Modelle der 

Subjektförderung entsprechen jedoch kaum diesem Szenario, da der Empfängerkreis der 

Subjekthilfe nur einen relativ kleinen Teil aller Haushalte umfasst. In diesem Fall würden 
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die Empfängerhaushalte von der Subjekthilfe selbst dann profitieren, wenn das Angebot – 

wie in Abbildung 11 dargestellt – unelastisch wäre.  

Abbildung 11: Effekt der Subjekthilfe bei unelastischem Wohnungsangebot 

 

 

Quelle: Glaeser und Gyourko (2008). 

Auf der horizontalen Achse ist der Anteil an Wohnraum dargestellt, der von den Empfän-

gern von Subjekthilfe genutzt wird. Die nach oben geneigte Kurve zeigt hingegen den An-

teil des Wohnraums an, der von den übrigen (nicht-unterstützten) Haushalten in Anspruch 

genommen wird. Die Kurve steigt mit der Miete, weil diese Gruppe weniger Wohnraum 

konsumiert, wenn die Mieten steigen. Die mit der Subjekthilfe verbundenen Zuschüsse ver-

schieben die Nachfragekurve der Empfänger nach rechts aussen. Die Folge dieser Verschie-

bung ist ein Anstieg der Mieten und gleichzeitig ein erhöhter Anteil des Wohnraums, der 

von der unterstützten Gruppe genutzt wird. In diesem Fall profitieren also auch die unter-

stützten Haushalte von der Subjekthilfe, wenn auch nicht in vollem Umfang. Denn ein Teil 

der Leistungen der Subjekthilfe muss mit den Anbietern bzw. den Vermietern geteilt wer-

den. Schlechter gestellt ist jedoch die Gruppe der nicht-unterstützten Haushalte, da sie hö-

here Mieten in Kauf nehmen muss. 

6.2 Empirische Evidenz und Vergleich mit der Objektförderung 

Die Effektivität von Wohnhilfen und die Frage, ob diese tatsächlich den von der Politik 

vorgesehenen Empfängerkreis erreichen oder unbeabsichtigt weitere Akteure begünstigen, 

stellt letztlich eine empirische Frage dar. In der Schweiz fehlen dazu bisher Studien, was 

auch darauf zurückzuführen sein dürfte, dass die reine Subjektförderung bis anhin nur in 

begrenztem Umfang zum Einsatz kommt. Auf der internationalen Ebene existiert jedoch 

eine Vielzahl von Untersuchungen zur Wirkung solcher Fördermassnahmen. Dabei lässt 

sich feststellen, dass aktuell kein Konsens darüber besteht, ob und inwiefern Subjekthilfen 

zu Mietpreiserhöhungen führen.  
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Neueste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Wohnhilfen es den Empfängern er-

möglichen, in qualitativ höherwertigere Wohnungen zu ziehen, ohne signifikante Auswir-

kungen auf das allgemeine Mietpreisniveau zu gewärtigen.73 Andere hingegen schätzen, 

dass ein Teil der Mietzuschüsse effektiv den Vermietern zufällt.74 Insgesamt scheinen die 

Schätzungen der Inzidenzrate der Subjekthilfen breit gefächert zu sein. Erklärt werden 

kann dies unter anderem mit Unterschieden in der Struktur der Mietmärkte sowie den An-

gebots- und Nachfrageelastizitäten. Die meisten Studien betrachten zudem nur eine kurze 

Zeitperiode; Anpassungen – etwa die Erweiterung des Angebots infolge des gestiegenen 

Mietniveaus – erfolgen auf dem Wohnungsmarkt jedoch nur sehr langsam, was die Aussa-

gekraft der entsprechenden Studien einschränkt.  

Letztlich wäre es jedoch verfehlt, die Nebenwirkungen der Subjekthilfe auf den Immobili-

enmarkt zu beurteilen, ohne sie mit jenen der Alternative – der Objektförderung – zu ver-

gleichen. Im Unterschied zur Subjekthilfe kommt die Objektförderung in der Regel nur we-

nigen Anbietern, etwa gemeinnützige Wohnbauträger zugute, die sich dann verpflichten, 

tiefere Mieten als auf dem privaten Markt zu setzen. Diese kleine Anzahl von Anbieter er-

hält einen Zuschuss (etwa, wie in Kapitel 4 diskutiert, in Form von vergünstigten Baurech-

ten), während private Investoren, welche die überwiegende Mehrheit der Anbieter von 

Wohnraum bilden, keine entsprechenden Hilfen erhalten.75 Die Schlüsselfrage bleibt dann, 

ob die Objekthilfen nicht in signifikantem Umfang die private Bautätigkeit verdrängen. 

Auch in diesem Fall spielt die Grösse von Angebots- und Nachfrageelastizitäten eine ent-

scheidende Rolle. Es gilt: Je preiselastischer das Angebot, desto wahrscheinlicher sind Ver-

drängungseffekte. Gerade wenn die Preiselastizität hoch ist, hat – mit anderen Worten – 

die Subventionierung neuer Wohneinheiten mittels Objekthilfe einen geringen Einfluss auf 

die Anzahl neuerstellter Wohnungen. Damit kann sie auch keinen Einfluss auf die Mieten 

ausüben – und somit auch keine Auswirkungen auf die Tragbarkeit von Wohnraum haben.  

Insgesamt zeigt sich somit, dass die Auswirkungen wohnpolitischer Massnahmen auf den 

Immobilienmarkt und die Volkswirtschaft komplex sind. Dies gilt sowohl für die Subjekt- 

als auch für die Objektförderung. Der Grund für diese Komplexität liegt in der Vielzahl der 

Akteure, den regionalen Ausprägungen sowie langen Anpassungszeiten des Immobilien-

marktes und den je nach Land (oder gar Region) stark unterschiedlichen institutionellen 

Rahmenbedingungen, die Vergleiche erschweren. Dennoch lassen sich einige allgemeine 

Tendenzen erkennen: Grundsätzlich verlieren die Fördermassnahmen der Objekt- und der 

Subjekthilfe an Wirksamkeit, wenn die Verhaltensanpassungen von Mietern und Vermie-

tern berücksichtigt werden. Die Subjekthilfe, weil sie in unelastischen Märkten (typischer-

weise in den Zentren von Grossstädten) preistreibend wirken mag; die Objektförderung, 

 

73
  Siehe Eriksen and Ross (2015), Collinson und Gagnon (2018) für die USA; Brewer et al. (2019) für Grossbri-

tannien. Eerola et al. (2022) für Finnland. 

74
  Dazu zählen mehrere französische Studien (Lafferère und Blanc, 2004; Fack, 2006; Grislain-Letremy und 

Trevien, 2014). Zu ähnlichen Folgerungen kommt auch Viren (2013). 

75
  In der Schweiz sind 89 Prozent der Wohnungen im Eigentum von privaten Investoren (BFS, 2024).  
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weil sie – nebst der inhärenten mangelnden Zielgenauigkeit – die private Wohnbautätigkeit 

verdrängt. 

 

Zentrale Ergebnisse 

▪ Anspruchsberechtigte Haushalte könnten die Subjekthilfe auch für andere Konsumzwecke als 

das Wohnen einsetzen. Dies scheint jedoch eher wenig wahrscheinlich, gilt doch in der Regel, 

dass mit steigendem Einkommen mehr Wohnraum konsumiert wird. 

▪ Es besteht die Befürchtung, dass die durch die Subjekthilfe induzierte zusätzliche Wohnraum-

nachfrage die Mieten ansteigen lässt. Dieses Szenario ist aus ökonomischer Sicht vor allem dann 

denkbar, wenn das Wohnungsangebot preisunelastisch ist. In der empirischen Literatur besteht 

aktuell allerdings kein Konsens darüber, ob und inwiefern Subjekthilfen tatsächlich zu Miet-

preiserhöhungen führen. Selbst wenn dies der Fall wäre, dürften jedoch die unterstützten Haus-

halte von der Subjekthilfe profitieren, wenn auch nicht in vollem Umfang.  

▪ Die möglichen unerwünschten Nebenwirkungen der Subjekthilfe müssen letztlich mit jenen der 

Alternative – der Objektförderung – verglichen werden. Dabei ist die allfällig preistreibende 

Wirkung der Subjekthilfe (etwa in dichtbesiedelten Gebieten) der mangelnden Zielgenauigkeit 

der Objekthilfe gegenüberzustellen. Zudem geht letztere mit der Gefahr einher, die private 

Wohnbautätigkeit zu verdrängen. 
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7 Fazit 

Die vorliegende Studie hat einerseits die Entwicklung der Tragbarkeit der Wohnkosten in 

der Schweiz untersucht sowie andererseits die volkswirtschaftlichen Kosten der wohnpo-

litischen Massnahmen, die zur Erschwinglichkeit von Wohnraum beitragen sollen. Weiter 

wurden die Auswirkungen einer verstärkten Subjektförderung – als Ersatz für die heute 

verbreitete Objektförderung – untersucht. 

Die Analyse zeigt, dass das durchschnittliche Verhältnis zwischen Wohnkosten und Brut-

toeinkommen für den grössten Teil der Schweizer Haushalte in den letzten 20 Jahren stabil 

geblieben ist. Ausnahmen lassen sich für einige wenige Regionen und einen Teil der mobi-

len Haushalte identifizieren. Zudem lässt sich aus den Daten entnehmen, dass es sich bei 

den Haushalten, die mehr als 30 Prozent ihres Bruttoeinkommens für das Wohnen ausge-

ben (was gemeinhin als Tragbarkeitsgrenze gilt), mehrheitlich um Einpersonenhaushalte 

ausserhalb der Grosszentren handelt. 

Weiter wird das Kosten-Nutzen-Verhältnis der bestehenden Objekt- und Subjektförderung 

in der Schweiz untersucht. Kostenseitig werden dabei die jährlichen Opportunitätskosten 

der Objektförderung auf CHF 560 Mio. bis CHF 830 Mio. geschätzt. Die heutige Subjektför-

derung, die hauptsächlich innerhalb der Sozialhilfe und der EL erfolgt, beläuft sich hinge-

gen auf rund CHF 1'700 Mio. Die sich daraus ergebenden Kosten pro unterstützten Haus-

halt belaufen sich für die Subjektförderung auf etwas mehr als CHF 5'000 und für die Ob-

jektförderung auf ca. CHF 4'000. Damit sind die Kosten pro Haushalt der beiden Förder-

systeme in etwa vergleichbar. Nutzenseitig ist demgegenüber insbesondere die überlegene 

Zielgenauigkeit und der entsprechend effizientere Mitteleinsatz der Subjekt- gegenüber der 

Objekthilfe zu erwähnen. 

Schliesslich werden die approximativen Kosten eines flächendeckenden Übergangs von ei-

nem System der Objekt- zu einer Subjektförderung berechnet. Die Berechnungen basieren 

dabei auf heute in der Schweiz bereits bestehenden Modellen der Subjektförderung. Im 

Modell «Ergänzungsleistungen» ergibt sich ein staatlicher Unterstützungsbedarf von rund 

CHF 1'450 Mio., wobei 12.6 Prozent der Schweizer Haushalte anspruchsberechtigt wären. 

Demgegenüber wäre der Finanzierungsbedarf im Modell Basel-Stadt mit rund CHF 700 

Mio. und 3.6 Prozent anspruchsberechtigten Schweizer Haushalten deutlich geringer. Da-

bei zeigen unsere Simulationen, dass beide Systeme – wenn «tel quel» auf die ganze Wohn-

bevölkerung übertragen – bis weit in den Mittelstand hinein umverteilend wirken würden. 

Der finanzielle Aufwand hängt stark von der praktischen Ausgestaltung der Subjekthilfe 

ab. Zusammenfassend legt die Studie nahe, dass die Effektivität und Effizienz der schwei-

zerischen Wohnungspolitik durch die Einführung einer flächendeckenden Subjektförde-

rung substanziell verbessert werden könnte. Die Subjektförderung dürfte dabei zwar ten-

denziell (etwas) teurer sein als die heutige Objektförderung, weist aber gleichzeitig ein bes-

seres Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. 
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A Abbildungen 

Abbildung 12: Zusammensetzung nach Familienform  

 

Quelle: Swiss Economics auf Basis der SILC-Daten. 

Anmerkung: Die Abbildung zeigt die Zusammensetzung der Haushalte, die über der Tragbarkeitsgrenze lie-

gen und über 1 Zimmer mehr als Haushaltsmitglieder an Wohnraum verfügen. 
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B Tabellen 

Tabelle 9: Übersicht bestehender Massnahmen im Wohnbereich 

Form  Instrument Massnahme  Empfänger Ebene 

O
b

je
k

tf
ö

rd
er

u
n

g
 

Darlehen 

Darlehen an Dachorganisationen des  

gemeinnützigen Wohnungsbaus 
 

Gemeinnützige  

Wohnbauträger 
Bund 

Verbilligte Darlehen für den gemein-

nützigen Wohnungsbau 
 

Gemeinnützige  

Wohnbauträger 

Kanton/     

Gemeinde 

 

Bürgschaft 

Bürgschaften des Bundes (u.a. zuguns-

ten der Emissionszentrale für gemein-

nützige Wohnbauträger) 

 
Gemeinnützige  

Wohnbauträger 
Bund 

 Finanzierungshilfen zur Verbilligung 

der Wohnkosten (WEG-Förderung) 
 Wohnbauträger Bund 

 
Beteiligung 

Beteiligungen am Eigenkapitel von  

gemeinnützigen Wohnbauträgern  
 

Gemeinnützige Wohn-

bauträger 
Bund 

 Baurechte Verbilligte Baurechte  Wohnbauträger Gemeinde 

  

Subvention 

Kantonale und kommunale Wohnlie-

genschaften 
 Mieter 

Kanton/  

Gemeinde 

S
u

b
je

k
tf

ö
rd

er
u

n
g

 

Subvention 

Verbilligungsbeiträge für Mieter ge-

mäss WEG (Zusatzverbilligungen) 
 Mieter Bund 

Wohnhilfe im Rahmen der Sozialhilfe  Mieter Kanton 

Wohnhilfe im Rahmen der  

EL 
 Mieter Kanton 

Abfederungsmassnahme nach Ablauf 

der Bundesverbilligungen gemäss 

WEG 

 Mieter 
Kanton/     

Gemeinde 

Kantonale Subjektförderung   Mieter 
Kanton 

GE, BS 

Weitere Wohnbeihilfen der Kantone 

und Gemeinden 

 

 Mieter 
Kanton/     

Gemeinde 

In
d

ir
ek

te
 

F
ö

rd
er

u
n

g
  

Regulierung 

Mindestanteile an preisgünstigen  

Wohnungen 
 Mieter Gemeinde 

 
Nutzungsprivilegien  

Vermieter/ 

Investoren 
Gemeinde 
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Tabelle 10: Berechnungen und Quellen der Quantifizierung der Förderansätze 

Förderinstrumente Berechnungen Daten Annahmen 

 Verwaltungsebene: Bund    

 Fond de Roulement (FdR) Angaben 

• Darlehensbetrag 2023: CHF 57 Mio.  

• Zinssatz des FdR: 1% 

• Hypo. Referenzzinssatz: 1.75 % 

• Anzahl unterstützter Wohnungen: 

1384 

• Gesamtbestand an geförderten 

Wohnungen im Jahr 2023: 26’922 

• Darlehensdauer: 20 bis 25 Jahre 

• Darlehensbetrag 2004-2023:         

CHF 882.8 Mio. 

 

Berechnungen 

Förderung in Form von entgangenem 

Zinsertrag: 

882.8 Mio.* (0.0175-0.01) = CHF 6.6 Mio. 

 

Förderung pro Haushalt pro Jahr: 

6.621 Mio./26'922 = CHF 245.9 

 

Daten zu FdR: 

BWO 2023 

 

Zinssatz des FdR: 

Webseite der Wohn-

baugenossen Schweiz 

 

Referenzzinssatz: 

BWO  

 

Keine Amortisation 

 

 

 Verwaltungsebene: Kanton    

 Zinslose Darlehen Kanton ZH Angaben 

• Darlehensbetrag 2023:  

CHF 9'318’750 

• Anzahl geförderte Haushalte 2023: 

114 

• Hypo. Referenzzinssatz: 1.75 % 

• Darlehenslaufzeit: 20 Jahre 

• Durchschnittliche Anzahl geförder-

ter Wohnungen von 2010 bis 2023: 

123 

 

Berechnungen 

Förderung in Form von entgangenem 

Zinsertrag: 

20*10 Mio. * (0.0176 - 0.00) = CHF 3.5 

Mio. 

 

Förderung pro Haushalt pro Jahr: 

3.5 Mio./(20*123)= CHF 1422.8 

 

Daten zu Darlehen: 

Wohnbauförderung 

Kanton ZH 

 

Referenzzinssatz: 

BWO 

Durchschnittlicher 

jährlicher Darle-

hensbetrag ist CHF 

10 Mio. 

 

Keine Amortisation 

  

https://www.wbg-schweiz.ch/dienstleistungen/finanzierung/fonds_de_roulement#:~:text=Der%20Zinssatz%20liegt%202%2C0,gilt%20f%C3%BCr%20das%20ganze%20Folgejahr.
https://www.wbg-schweiz.ch/dienstleistungen/finanzierung/fonds_de_roulement#:~:text=Der%20Zinssatz%20liegt%202%2C0,gilt%20f%C3%BCr%20das%20ganze%20Folgejahr.
https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-100208.html#:~:text=Der%20Referenzzinssatz%20liegt%20seit%202,2023%20bei%201%2C75%20Prozent.
https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-100208.html#:~:text=Der%20Referenzzinssatz%20liegt%20seit%202,2023%20bei%201%2C75%20Prozent.
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  Zinslose Darlehen Kanton Zug Angaben 

• Darlehensbetrag 2023: CHF 920’000 

• Darlehensdauer: 10 Jahre 

• Anzahl neu geförderte Wohnungen 

2023: 44 

• Hypo. Referenzzinssatz = 1.75 % 

 

Berechnungen 

Förderung in Form von entgangenem 

Zinsertrag: 

5* 1 Mio.*0.0175 = CHF 0.09 Mio. 

 

Förderung pro Haushalt pro Jahr: 

0.09 Mio./(44*5) = CHF 397.7 

Daten zu Darlehen: 

Baudirektion Kantons 

Zug 2023 

 

Referenzzinssatz: 

BWO  

 

Laut BWO (2018) gab 

es von 2011 bis 2017 

nur in zwei Jahren 

Darlehensauszahlun-

gen. Daher wird 

nicht angenommen, 

dass jährlich Darle-

hen ausgezahlt wer-

den sondern jedes 

zweite Jahr. Deshalb 

wird mit 5 Auszah-

lungen in 10 Jahren 

gerechnet. 

 

Durchschnittlicher 

Darlehensbetrag: 

CHF 1 Mio. 

 

Keine Amortisation 

  Vergünstigte Darlehen Basel-        

  Stadt 

Angaben 

• Durchschnittlicher jährlicher Darle-

hensbetrag: CHF 500’000 

• Hypo. Referenzzinssatz: 1,75 % 

• Gesamtbestand an geförderten Woh-

nungen: 500 

 

Berechnungen 

Förderung in Form von entgangenem Zins-

ertrag: 

5*0.5 Mio.*(0.0175 – 0,01) = CHF 0.02 Mio. 

 

Förderung pro Haushalt: 

0.02 Mio./500 = CHF 40 

Daten zu Darlehen 

Kantons- und Stadt-

entwicklung Basel-

Stadt (2022) 

Referenzzinssatz: 

BWO  

 

Laut dem Kanton 

wurden in 5 Tranchen 

2.5 Mio Projektent-

wicklugnsdarlehen 

vergeben für ca. 500 

Wohnungen.  

 

Darlehenszins: 1% 

 

Keine Amortisation 

  Darlehen Kanton Genf Angaben  

• Darlehensbetrag: CHF 10 Mio. 

• Hypo. Referenzzinssatz: 1.75 % 

• Anzahl neu geförderte Haushalte: 120 

 

Berechnungen 

Förderung in Form von entgangenem Zins-

ertrag: 

(20*10 Mio.)*0.0175 = CHF 3.5 Mio. 

 

Förderung pro Haushalt: 

3.5 Mio. / (120*20) = CHF 1458.3  

 

 

 

Daten zu Darlehen 

BWO (2018)  

Die aktuellste Zahl ist 

das Budget 2018 

 

Referenzzinssatz: 

BWO  

 

Darlehen werden 

zinslos vergeben 

 

Anzahl geförderte 

Haushalte ist durch-

schnittlich etwa 

gleich wie in Zürich 

 

Durchschnittlicher 

jährlicher Darlehens-

betrag: CHF 10 Mio. 

Darlehensdauer: 20 

Jahre 

 

Keine Amortisation 

https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-100208.html#:~:text=Der%20Referenzzinssatz%20liegt%20seit%202,2023%20bei%201%2C75%20Prozent.
https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-100208.html#:~:text=Der%20Referenzzinssatz%20liegt%20seit%202,2023%20bei%201%2C75%20Prozent.
https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-100208.html#:~:text=Der%20Referenzzinssatz%20liegt%20seit%202,2023%20bei%201%2C75%20Prozent.
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  Darlehen Kanton Waadt Angaben 

• Darlehensbetrag: CHF 6.9 Mio. 

• Darlehensdauer: 20 Jahre 

• Hypo. Referenzzinssatz: 1.75 % 

• Anzahl neu geförderter Haushalte: 60 

 

 

Berechnungen 

Förderung in Form von entgangenem Zins-

ertrag: 

20*4 Mio.*0.0175 = CHF 1.4 Mio. 

 

Förderung pro Haushalt: 

1.4 Mio/ (20*60) = CHF 1'166.7 

 

Daten zu Darlehen 

BWO (2018)  

Die aktuellste Zahl ist 

das Budget 2018 

 

Referenzzinssatz: 

BWO  

 

Darlehen werden 

zinslos vergeben 

 

Anzahl der neu ge-

förderten Haushalte 

im Durchschnitt 

etwa halb so gross 

wie Zürich 

 

Laut BWO (2018) 

liegt durchschnittli-

cher jährliche Darle-

hensbetrag bei ca. 4 

Mio. 

 

Keine Amortisation  

  Vergünstige Darlehen Kanton 

  Neuchâtel 

Angaben 

• Darlehensbetrag: CHF 1.9 Mio. 

• Subvention in Form von Zinsüber-

nahme: CHF 213’242 

• Anzahl geförderter Haushalte: 624 

 

 

Berechnungen 

Förderung pro Haushalt pro Jahr: 

213’242/624 = CHF 341.7 

Angaben: 

Office du Logement 

Neuchâtel 2023 

 

  

 

 

 

 

  Beiträge à-fonds-perdu Kanton    

  Wallis 

Angaben  

• Durchschnittliche jährliche Subven-

tion: CHF 1.5 – 2 Mio. 

• Durchschnittlich jährlich geförderte 

Haushalte: 80 

 

Berechnungen 

Förderung pro Haushalt: 

1.5 Mio./80= CHF 18’750 

Angaben 

Department für Volks-

wirtschaft und Bil-

dung Kanton Wallis 

 

  

https://www.wbf.admin.ch/wbf/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-100208.html#:~:text=Der%20Referenzzinssatz%20liegt%20seit%202,2023%20bei%201%2C75%20Prozent.
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 Verwaltungsebene: Gemeinde    

  Vergabe von gemeinnützigen  

  Baurechtsparzellen 

Angaben 

• Geschätzter entgangener Baurechtser-

trag für Stadt Zürich: CHF 71 Mio. 

• Anzahl gemeinnützige Wohnungen in 

Zürich: 46’890 

• Anzahl gemeinnützige Wohnungen 

 ch eiz: 186’348 

• Anzahl gemeinnütziger Wohnungen 

in Stadt Zürich, welche auf städti-

schem Baurechtsland stehen: 7’600 

 

 

Berechnungen 

Anteil gemeinnütziger Wohnungen welche 

auf städtischem Baurechtsland stehen:  

7’600/46'890 = 0.15 

 

Förderung in Form von entgangenem Bau-

rechtsertrag (Hochrechnung Schweiz): 

71 Mio./(46'890*0.15)*(186'348*0.15) = CHF 

282.2 Mio. 

 

Förderung pro Haushalt: 

282.2 Mio./ (186'348*0.15) =  

CHF 10'094.4 

 

Geschätzer Baurecht-

ertrag: 

Lehmann (2018) (er 

rechnet mit folgenden 

Zinsen: 3% Baurechts-

zins) 

 

Anzahl gemeinnützige 

Wohnungen: 

BWO 2021 

 

Anzahl gemeinnützi-

ger Wohnungen in 

Stadt Zürich, welche 

auf städtischem Bau-

rechtsland stehen: 

Stadt Zürich 

 

 

 

Alle Gemeinden mit 

gemeinnützigen 

Wohnungen vergeben 

verbilligte Baurechte 

 

Anteil gemeinnützi-

ger Wohnungen wel-

che auf städtischem 

Baurechtsland stehen 

liegt in allen Gemein-

den bei 15% 

 

Marktwert pro Bau-

rechtsparzelle und 

marktüblicher Bau-

rechtszins in Zürich 

und anderen Gemein-

den derselbe  

  Kommunale Wohnliegenschaf- 

  ten 

Angaben 

• Marktorientierte Bestandsmiete und 

gemeinnützige Miete Zürich (für 3-

Zimmer Wohnung):  

CHF 1'670 und CHF 1’120 

• Marktorientierte Bestandsmiete und 

gemeinnützige Miete Winterthur (für 

3-Zimmer Wohnung):  

CHF 1'350 und CHF 1’110 

• Wohnungsbestand im öffentlichen 

Besitz pro Kanton  

• Bestand Mietwohnungen pro Kanton  

 

Marktorientierte Be-

standsmiete und ge-

meinnützige Miete:  

Statistisches Amt Kan-

ton Zürich (2023). 

 

Anteil Wohnungen im 

öffentlichen Besitz pro 

Kanton:  

BFS 

 

Durchschnittlicher 

Mietpreis pro Kanton: 

BFS 

 

Anzahl Mietwohnun-

gen pro Kanton: 

BFS 

 

Angaben des statisti-

schen Amtes des Kan-

tons Zürich (für Zü-

rich und Winterthur) 

werden schweizweit 

für eine minimale 

und maximale Schät-

zung der anteilig ent-

gangenen Mietzin-

seinnahmen pro 

Wohnung verwendet. 

 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnraumfoerderung/zahlen-und-fakten/zahlen-zum-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/zahlen-zum-gemeinnuetzigen-wohnungsbau-2021.html
https://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/wohnen-und-gewerbe/baurecht.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/wohnungen/mietwohnungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/wohnungen/mietwohnungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/wohnungen/wohnverhaeltnisse/mieter-eigentuemer.assetdetail.30885303.html
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 Berechnungen 

Anteil entgangene Miete Zürich: 

(1'670 - 1’120)/ 1'670 = 0.33 (nachfolgend 

0.35) 

 

Anteil entgangene Miete Winterthur: 

(1'350 - 1’110)/ 1'350 = 0.18 (nachfolgend 

0.15) 

 

Schätzung Wohnungsbestand im öffentli-

chen Besitz pro Kanton (K):  

𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝑊𝑜ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝐾 ∗  𝑀𝑖𝑒𝑡𝑤𝑜ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝐾   

 

Schätzung Wohnungsbestand im öffentli-

chen Besitz: 

∑ 𝑆𝑐ℎä𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔 𝑊𝑜ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝐾=89’110 

 

 

Max. Förderung in Form von entgangenen 

Mietzinseinnahmen: 

∑𝑊𝑜ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝐾 ∗ 0.35 ∗ 𝑀𝑖𝑒𝑡𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 
=CHF 533 Mio. 

 

Min. Förderung in Form von entgangenen 

Mietzinseinnahmen: 

∑𝑊𝑜ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝐾 ∗ 0.15 ∗ 𝑀𝑖𝑒𝑡𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 
=CHF 260 Mio. 

 

Max. Förderung pro Haushalt: 

533 Mio./89110= CHF 5'983.66 

 

Min. Förderung pro Haushalt: 

260 Mio./89110= CHF 2’907.32 

 

  

Gewichteter Durchschnitt  

Objektförderung 

∑𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖∗𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑔𝑒𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑖

∑𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑔𝑒𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑖
   

= CHF [3696, 5511] 

Gewichtung: Anzahl 

geförderter Haushalte 
 

Subjektförderung    

 Verwaltungsebene Kanton    

  Wohnhilfe im Rahmen der 

  Sozialhilfe  

Angaben 

• Geschätzter Betrag gemäss Ecoplan: 

CHF 1’000 Mio. 

• Haushaltsquote der Sozialhilfe: 3.9% 

• Anzahl Haushalte Schweiz: 4 Mio. 

 

Berechnungen 

Anzahl Haushalte die Sozialhilfe beziehen: 

4'000’000*0.039= 156’000 

 

Förderung pro Haushalt:  

1'000'000’000/156'000 = 6’410.25 

Daten zur Sozialhilfe 

Ecoplan (2020)  

 

Sozialhilfe- Haushalts-

quote: 

BFS (2019)  

 

Anzahl Haushalte: 

BFS (2022) 

Studie berechnet den 

Anteil der Wohnkos-

ten an den Ausgaben 

der Bezüger. Die An-

nahme ist, dass der-

selbe Anteil der Sozi-

alhilfe für die Wohn-

kosten ausgegeben 

werden.  

  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/monitoring-legislaturplanung/alle-indikatoren/leitline-2-zusammenhalt/sozialhilfequote.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien/haushalte.html#:~:text=In%20der%20Schweiz%20gibt%20es,entspricht%2017%25%20der%20st%C3%A4ndigen%20Wohnbev%C3%B6lkerung.
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  Wohnhilfe im Rahmen der  

  Ergänzungsleistung 

Angaben 

• Geschätzter Betrag gemäss Ecoplan 

(ohne EL-Bezieher, welche im Heim 

leben): 665 Mio.  

• Anzahl EL-Bezieher: 279’000 

• Anzahl Personen im Alter 65+ 

1'600’000 

 

Berechnungen 

Personen pro Rentnerhaushalt = 1.6 

 

Geschätzte Anzahl Haushalte, die EL be-

ziehen: 279'000 / 1.6 = 174’400 

 

Förderung pro Haushalt: 

665'000’000/174’400 = CHF 3'813 

Daten zur EL: 

Ecoplan (2020)  

 

Bevölkerung/Haus-

halts Verhältnis: 

BFS (2021) 

 

 

 

Hier wird derselbe 

Ansatz wie bei der 

Sozialhilfe genutzt. 

  Subjektförderung in Basel-Stadt  Angaben 

• Betrag 2021: 11’655'215 CHF 

• Anzahl beziehende Haushalte 2021: 

2’251 

Berechnungen 

Förderung pro Haushalt: 11’655'215/ 2'251 

= CHF 5’178 

Betrag: 

BFS (2021) 

 

Anzahl beziehende 

Haushalte: 

Interface (2022) 

 

  Subjektförderung in Genf Angaben 

• Betrag 2023: CHF 27'062'162  

• Anzahl beziehende Haushalte 2023: 

6’647 

 

Berechnungen 

Förderung pro Haushalt: 

27'062'162/6'647 = CHF 4'071.33 

Angaben: 

Republique et canton 

der Geneve, départe-

ment du territoire 

 

Gewichteter Durchschnitt Sub-

jektförderung 

∑𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖∗𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑔𝑒𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑖

∑𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑔𝑒𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐻𝑎𝑢𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑖
   

= CHF 5021 

Gewichtung: Anzahl 

geförderter Haushalte 

 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/ausgaben-bedarfsabhaengige-sozialleistungen.assetdetail.24265446.html

